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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

BESCHLUSS Nr. 1247/2002/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES UND DER
KOMMISSION

vom 1. Juli 2002
über die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Europä-

ischen Datenschutzbeauftragten

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION UND DIE KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der
Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (1), insbesondere
auf Artikel 43,

auf Vorschlag der Kommission (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Europäische Datenschutzbeauftragte ist die unab-
hängige Kontrollbehörde, der es obliegt, über die Anwen-
dung der Rechtsakte der Gemeinschaft über den Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und dem freien Verkehr solcher Daten
durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft
zu wachen.

(2) Die Datenschutzvorschriften bezwecken, den Schutz der
Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen,
insbesondere ihres Privat- und Familienlebens, bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten insbesondere in
Einklang mit Artikel 6 des Vertrags über die Europäische
Union sowie unter gebührender Berücksichtigung der
Artikel 7 und 8 der Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union zu gewährleisten. Diese Grundrechte
werden in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des
Gerichtshofes unter Berücksichtigung des Artikels 8 der
Europäischen Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte und der gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen
der Mitgliedstaaten ausgelegt. Die Verwirklichung der
Datenschutzziele muss der Zielsetzung Rechnung tragen,
die den Bürgern zugänglichen Informationen über öffent-
liche Maßnahmen nicht einzuschränken.

(3) Die Einsetzung dieser unabhängigen Kontrollbehörde
erfordert die Festlegung von Regelungen und allge-
meinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben
des Europäischen Datenschutzbeauftragten und des stell-
vertretenden Datenschutzbeauftragten.

(4) Die meisten Elemente, die diese Regelungen und allge-
meinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben
des Europäischen Datenschutzbeauftragten beinhalten
müssen, sind bereits in der Verordnung (EG) Nr. 45/
2001 enthalten. Diese umfasst die erforderlichen Bestim-
mungen über die Ernennung des Europäischen Daten-
schutzbeauftragten und des stellvertretenden Daten-
schutzbeauftragten sowie über sein Personal und seine
Finanzmittel, seine Unabhängigkeit, seine Verschwiegen-
heitspflicht, seine Aufgaben und seine Befugnisse. Die in
Artikel 46 Buchstabe k) der Verordnung (EG) Nr. 45/
2001 vorgesehene Geschäftsordnung des Europäischen
Datenschutzbeauftragten sollte insbesondere Verfahrens-
vorschriften zur Art und Weise enthalten, in der er seine
Befugnisse ausübt.

(5) Der Europäische Datenschutzbeauftragte sollte an das
Gemeinschaftsrecht gebunden sein und sollte die Verord-
nung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der
Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parla-
ments, des Rates und der Kommission beachten (3). So
sollte er an die Vertragsbestimmungen über den Schutz
der Grundrechte und Grundfreiheiten gebunden sein, die
vorsehen, dass die Beschlussfassung der Union so trans-
parent wie möglich sein muss und dass personenbezo-
gene Daten und insbesondere das Privatleben zu
schützen sind.

(6) Das Gesamtvolumen dieses Beschlusses sollte mit der
derzeitigen Obergrenze von Rubrik 5 vereinbar sein.

(7) Nur zwei wichtige Aspekte sind nicht in der Verordnung
(EG) Nr. 45/2001 geregelt und müssen daher noch fest-
gelegt werden. Sie betreffen die Festsetzung der Gehälter
des Datenschutzbeauftragten und des stellvertretenden
Datenschutzbeauftragten, der Zulagen und Vergütungen,
die anstelle von Dienstbezügen gewährt werden, sowie
den Sitz des Datenschutzbeauftragten. Ferner sollten die
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 über
das Verfahren zur Ernennung des Europäischen Daten-
schutzbeauftragten und des stellvertretenden Daten-
schutzbeauftragten präzisiert werden.
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(8) Die Dienstbezüge des Europäischen Datenschutzbeauf-
tragten sollten ebenso hoch sein wie die des Europä-
ischen Bürgerbeauftragten, da der Datenschutzbeauf-
tragte einen seinen Aufgaben und Zuständigkeiten
entsprechenden Status haben muss und da sich die
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 bei der Festlegung des
institutionellen Profils des Datenschutzbeauftragten weit-
gehend an die Regelung für den Europäischen Bürgerbe-
auftragten anlehnt. Der Europäische Bürgerbeauftragte
ist hinsichtlich Gehalt, Zulagen und Ruhegehalt einem
Richter am Gerichtshof gleichgestellt.

(9) Der stellvertretende Datenschutzbeauftragte sollte dem
Kanzler des Gerichtshofes hinsichtlich Gehalt, Zulagen
und Ruhegehalt gleichgestellt sein, so dass eine Rangord-
nung zwischen ihm und dem Europäischen Datenschutz-
beauftragten gewahrt wird, für beide jedoch die gleiche
Regelung der Dienstbezüge gilt, entsprechend der Rege-
lung des Verfahrens zu ihrer Ernennung sowie ihrer
Amtszeit und ihrer Aufgaben.

(10) Als Sitz des Europäischen Datenschutzbeauftragten sollte
Brüssel festgelegt werden, um die angesichts der Art
seiner Aufgaben erforderliche Nähe zu den seiner
Kontrolle unterworfenen Organen und Einrichtungen der
Gemeinschaft zu gewährleisten und die problemlose
Erfüllung seiner Aufgaben zu erleichtern.

(11) Es wird zu prüfen sein, inwieweit es die in Artikel 46
Buchstabe f) der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 vorgese-
hene Zusammenarbeit mit den im Rahmen des Titels VI
des Vertrags über die Europäische Union eingerichteten
Datenschutzgremien ermöglicht, das Ziel einer kohä-
renten Anwendung der Vorschriften und Kontrollver-
fahren im Bereich des Datenschutzes zu verwirklichen.

(12) Der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments
sollte beschließen können, eine allen Mitgliedern des
Parlaments offen stehende Anhörung der Bewerber auf
der Liste, die von der Kommission gemäß Artikel 42
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 im
Anschluss an eine öffentliche Aufforderung zur Einrei-
chung von Bewerbungen erstellt wird, zu veranstalten —

BESCHLIESSEN:

Artikel 1

Dienstbezüge des Europäischen Datenschutzbeauftragten

Der Europäische Datenschutzbeauftragte ist hinsichtlich seines
Gehalts, seiner Zulagen, seines Ruhegehalts und aller sonstigen

Vergütungen, die anstelle von Dienstbezügen erfolgen, einem
Richter am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
gleichgestellt.

Artikel 2

Dienstbezüge des stellvertretenden Datenschutzbeauf-
tragten

Der stellvertretende Datenschutzbeauftragte ist hinsichtlich
seines Gehalts, seiner Zulagen, seines Ruhegehalts und aller
sonstigen Vergütungen, die anstelle von Dienstbezügen
erfolgen, dem Kanzler des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften gleichgestellt.

Artikel 3

Ernennungsverfahren

Der Europäische Datenschutzbeauftragte und der stellvertre-
tende Datenschutzbeauftragte werden nach einer öffentlichen
Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen ernannt.
Aufgrund dieser Aufforderung zur Einreichung von Bewer-
bungen können alle interessierten Personen in der gesamten
Gemeinschaft ihre Bewerbung einreichen. Die Liste der
Bewerber ist öffentlich. Der zuständige Ausschuss des Europä-
ischen Parlaments kann auf der Grundlage des von der
Kommission gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 45/2001 erstellten Vorschlags beschließen, eine Anhörung
durchzuführen, um eine Rangfolge festzulegen.

Artikel 4

Sitz

Sitz des Europäischen Datenschutzbeauftragten und des stellver-
tretenden Datenschutzbeauftragten ist Brüssel.

Artikel 5

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2002.

Im Namen des Euro-
päischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
M. ARIAS CAÑETE

Im Namen der
Kommission

Der Präsident
R. PRODI
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1248/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 11. Juli 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestim-
mung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 83,4
999 83,4

0707 00 05 052 83,4
999 83,4

0709 90 70 052 70,7
999 70,7

0805 50 10 388 56,6
524 77,1
528 55,5
804 121,8
999 77,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 89,4
400 104,1
404 85,4
508 91,3
512 86,9
524 46,9
528 89,5
720 147,9
804 105,6
999 94,1

0808 20 50 388 95,9
512 84,3
528 83,0
800 65,2
804 117,1
999 89,1

0809 10 00 052 175,5
064 151,6
999 163,6

0809 20 95 052 337,7
060 140,2
061 238,7
400 259,3
616 275,4
999 250,3

0809 40 05 064 118,0
624 217,9
999 167,9

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1249/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2366/98 mit Durchführungsbestimmungen zur Beihilfe-
regelung für die Erzeugung von Olivenöl für die Wirtschaftsjahre 1998/99 bis 2003/04

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates vom
22. September 1966 über die Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Fette (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1513/2001 (2), insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2261/84 des Rates vom
17. Juli 1984 mit Grundregeln für die Gewährung der Erzeu-
gungsbeihilfe für Olivenöl und für die Olivenölerzeugerorgani-
sationen (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1639/98 (4), insbesondere auf Artikel 19,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1638/98 des Rates vom
20. Juli 1998 zur Änderung der Verordnung Nr. 136/66/EWG
über die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für
Fette (5), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1513/
2001 (6), insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1638/
98 wird für Ölbaumbestände, die nach dem 1. Mai 1998
zusätzlich gepflanzt oder bis zu einem bestimmten Zeit-
punkt nicht gemeldet worden sind, keine Beihilfe an die
Olivenerzeuger gezahlt. In Artikel 5 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 2366/98 der Kommission (7),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2070/
2001 (8), ist näher festgelegt, dass keine Beihilfe für die
Erzeugung von Ölbäumen gewährt wird, die nach dem
1. Mai 1998 zusätzlich gepflanzt wurden, oder für die
bis zum 1. April 1999 keine Anbaumeldung vorlag,
wenn die Pflanzung nach dem 1. November 1995
erfolgte. Die Beihilfe ist jedoch zulässig für Neuanpflan-
zungen zur Umstellung alter Bestände oder im Rahmen
eines von der Kommission genehmigten Programms.

(2) In den ersten drei Jahren nach ihrer Pflanzung war die
Erzeugung der zusätzlichen Ölbäume im Sinne von
Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1638/98
nicht von Bedeutung. Ab dem Wirtschaftsjahr 2002/03
jedoch wird diese Erzeugung signifikant und muss im
Hinblick auf den Ausschluss von der Erzeugungsbeihilfe-
regelung berücksichtigt werden. Daher ist ein Berech-
nungssystem vorzusehen, das sich auf die erzeugte
Menge natives Olivenöl, die Zahl der vor und nach dem
1. Mai 1998 angepflanzten ertragsfähigen Ölbäume und

auf Koeffizienten stützt, anhand derer die nicht beihil-
fefähige Ölerzeugung der zusätzlich gepflanzten
Ölbäume von der Gesamterzeugung abgezogen werden
kann. Diese Koeffizienten werden aufgrund einer
Schätzung der Entwicklung der Erträge im Verhältnis
zum Alter der Pflanzungen festgesetzt.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Fette —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 2366/98 wird wie folgt geändert:

1. Folgender Artikel 12a wird eingefügt:

„Artikel 12a

Auf der Grundlage der Meldungen nach Artikel 2 und 5 und
der Beihilfeanträge nach Artikel 12 bestimmen die Erzeuger-
mitgliedstaaten für das Wirtschaftsjahr 2002/03 die Erzeu-
gung an nativem Olivenöl von zusätzlichen Ölbäumen im
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1638/98, indem der Durchschnittsertrag je ausgewachsenem
Ölbaum multipliziert wird mit der Summe

— der Zahl der zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober
1998 angepflanzten zusätzlichen Ölbäume, multipliziert
mit 0,70, und

— der Zahl der zwischen dem 1. November 1998 und dem
31. Oktober 1999 angepflanzten zusätzlichen Ölbäume,
multipliziert mit 0,35.

Der Durchschnittsertrag je ausgewachsenem Ölbaum wird
berechnet, indem die Menge des erzeugten nativen Olivenöls
der zusätzlichen Ölbäume nach Absatz 1 dividiert wird
durch die Summe

— der Zahl der vor dem 1. Mai 1998 angepflanzten ertrags-
fähigen Ölbäume,

— der Zahl der zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober
1998 angepflanzten ertragsfähigen Ölbäume, multipli-
ziert mit 0,70, und

— der Zahl der zwischen dem 1. November 1998 und dem
31. Oktober 1999 angepflanzten ertragsfähigen
Ölbäume, multipliziert mit 0,35.“
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2. Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für jeden Olivenbauern ist die beihilfefähige Menge
gleich der tatsächlich erzeugten Menge an nativem Olivenöl,
abzüglich der Erzeugung zusätzlicher Ölbäume im Sinne
von Artikel 12a Absatz 1 und zuzüglich der pauschalen
Menge an Tresteröl nach Absatz 2.“

3. Artikel 14 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die beihilfefähige Menge Tresteröl entspricht 8 % der
Menge nativen Olivenöls, die aus den Oliven gewonnen
wurde, von denen der Trester stammt, und gemäß Artikel 2

Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2261/84 als beihil-
fefähig anerkannt worden ist, nach Abzug der Erzeugung
zusätzlicher Ölbäume im Sinne von Artikel 12a.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. November 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1250/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Abweichung — für das Wirtschaftsjahr 2001/02 — von den Fristen gemäß Artikel 12 Absätze
3 und 5 sowie Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2366/98 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Beihilferegelung für die Erzeugung von Olivenöl für die Wirtschaftsjahre 1998/99

bis 2003/04

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates vom
22. September 1966 über die Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Fette (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1513/2001 (2), insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1638/98 des Rates vom
20. Juli 1998 zur Änderung der Verordnung Nr. 136/66/EWG
über die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für
Fette (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1513/
2001, insbesondere auf Artikel 2 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2261/84 des Rates vom
17. Juli 1984 mit Grundregeln für die Gewährung der Erzeug-
ungsbeihilfe für Olivenöl und für die Olivenölerzeugerorganisa-
tionen (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1639/98 (5), insbesondere auf Artikel 19,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 2366/98 der
Kommission vom 30. Oktober 1998 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Beihilferegelung für die Erzeugung
von Olivenöl für die Wirtschaftsjahre 1998/99 bis 2003/
04 (6), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2070/2001 (7), haben die Olivenbauern ihren Antrag auf
die Erzeugungsbeihilfe für Olivenöl vor dem 1. Juli jedes
Wirtschaftsjahres zu stellen. Ferner haben die Erzeuger-
mitgliedstaaten der Kommission vor dem 5. September
jedes Wirtschaftsjahres die Zahl der Beihilfeanträge und
die betreffenden Olivenölmengen mitzuteilen.

(2) Gemäß Artikel 20 Absatz 2 derselben Verordnung haben
die Erzeugerorganisationen oder gegebenenfalls ihre
Vereinigungen die das laufende Wirtschaftsjahr betref-
fenden Beihilfeanträge bis spätestens 1. August jedes
Wirtschaftsjahres an die zuständige Stelle des betref-
fenden Mitgliedstaats zu übermitteln. Ferner können die
von den Olivenbauern nicht fristgerecht gestellten Beihil-
feanträge von den Erzeugerorganisationen oder ihren
Vereinigungen bis spätestens 14. August jedes Wirt-
schaftsjahres nachgereicht werden.

(3) Um zusätzliche Kontrollen der Beihilfeanträge insbeson-
dere anhand des geografischen Informationssystems
(GIS) zu ermöglichen, sollte die Frist für die Stellung der
Beihilfeanträge durch die Olivenbauern von vor dem 1.
Juli 2002 auf den 15. Juli 2002 verlängert werden. Infol-

gedessen ist es gleichfalls notwendig, die Frist für die
Weiterübermittlung der Beihilfeanträge durch die Erzeug-
erorganisationen oder ihre Vereinigungen sowie ferner
die Frist für die Mitteilung der Mitgliedstaaten an die
Kommission mit den Angaben über die Zahl der Beihil-
feanträge und die betreffenden Olivenölmengen zu
verlängern.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Fette —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Abweichend von Artikel 12 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
2366/98 können die Olivenbauern ihre Beihilfeanträge für das
Wirtschaftsjahr 2001/02, die sich auf die im Ertrag stehenden
Ölbäume und die Lage der von ihnen zum 1. November 2001
bewirtschafteten Olivenhaine beziehen, bis zum 15. Juli 2002
stellen.

Artikel 2

Abweichend von Artikel 12 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr.
2366/98 teilen die betreffenden Mitgliedstaaten der Kommis-
sion vor dem 10. September 2002 die Zahl der Beihilfeanträge
und die Olivenölmengen für das Wirtschaftsjahr 2001/02 mit.

Artikel 3

Abweichend von Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
2366/98 können die Erzeugerorganisationen oder ihre Vereini-
gungen die Beihilfeanträge für das Wirtschaftsjahr 2001/02 bis
zum 15. August 2002 an die zuständige Stelle des betreffenden
Mitgliedstaats übermitteln.

Die von den Olivenbauern nicht fristgerecht gestellten Beihil-
feanträge können jedoch von den Erzeugerorganisationen oder
ihren Vereinigungen bis spätestens 30. August 2002 nachge-
reicht werden.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 30. Juni 2002.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1251/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Abweichung von der Verordnung (EWG) Nr. 1915/83 mit Durchführungsvorschriften für die
Führung der Buchhaltung zum Zweck der Feststellung der Einkommen in den landwirtschaftlichen

Betrieben

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung 79/65/EWG des Rates vom 15.
Juni 1965 zur Bildung eines Informationsnetzes landwirtschaft-
licher Buchführungen über die Einkommenslage und die
betriebswirtschaftlichen Verhältnisse landwirtschaftlicher
Betriebe in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1256/97 (2),
insbesondere auf Artikel 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1915/83
der Kommission (3) übermittelt die Verbindungsstelle der
Kommission sämtliche Betriebsbogen spätestens neun
Monate nach dem Ende des Rechnungsjahres, auf das sie
sich beziehen, wobei die rechtzeitige Übermittlung
Voraussetzung für die Zahlung der Pauschalvergütung
gemäß Artikel 5 der genannten Verordnung ist.

(2) Kürzlich erfolgte Änderungen der Verordnung (EWG)
Nr. 2237/77 der Kommission (4), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1837/2001 (5), zur Änderung
der Verordnung 118/66/EWG der Kommission (6) über
den zur Feststellung der Einkommen in den landwirt-
schaftlichen Betrieben zu benutzenden Betriebsbogen,

sowie verschiedene Tierseuchen in einigen Mitglied-
staaten haben es den Verbindungsstellen sehr schwer
gemacht, diese Frist für die Rechnungsjahre 2000-2001
einzuhalten. Aufgrund dieser besonderen Umstände
sollte die Frist für die Einreichung der Daten für diese
Rechnungsjahre bei der Kommission verlängert werden.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Gemeinschaftsaus-
schusses des Informationsnetzes landwirtschaftlicher
Buchführungen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 und Absatz 2 der Verord-
nung (EWG) Nr. 1915/83 beträgt der Zeitraum für die
Übermittlung der Betriebsbogen für die Rechnungsjahre 2000
und 2001 22 Monate.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1252/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur vorläufigen Zulassung eines neuen Zusatzstoffes in der Tierernährung

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom 23.
November 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernährung (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2205/2001 der
Kommission (2), insbesondere auf die Artikel 3 und 9e,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 70/524/EWG sieht vor, dass neue Zusatz-
stoffe nach Prüfung des entsprechenden Antrags gemäß
Artikel 4 der genannten Richtlinie zugelassen werden
können.

(2) Gemäß Artikel 9e Absatz 1 der Richtlinie kann eine
vorläufige Zulassung neuer Zusatzstoffe erteilt werden,
wenn die Bedingungen des Artikels 3a Buchstaben b) bis
e) dieser Richtlinie erfüllt sind und anhand der vorlie-
genden Ergebnisse davon auszugehen ist, dass bei der
Verwendung in der Tierernährung eine der in Artikel 2
Buchstabe a) genannten Wirkungen eintritt. Eine derar-
tige vorläufige Zulassung kann für in Anhang C Teil II
der Richtlinie aufgeführte Zusatzstoffe für maximal vier
Jahre erteilt werden.

(3) Die Bewertung der eingereichten Unterlagen zu der im
Anhang zu dieser Verordnung genannten Konser-
vierungszubereitung ergibt, dass sie alle Anforderungen
des Artikels 3a der Richtlinie 70/524/EWG erfüllt, und
daher für vier Jahre vorläufig zugelassen werden kann.

(4) Die Bewertung der Unterlagen ergibt, dass zum Schutz
der Arbeitnehmer vor der Exposition gegenüber den
Zusatzstoffen unter Umständen bestimmte Verfahren
erforderlich sind. Entsprechende Schutzmaßnahmen
sollten jedoch durch Anwendung der Richtlinie 89/391/
EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchfüh-
rung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der
Arbeit (3) gewährleistet sein.

(5) Der Wissenschaftliche Ausschuss „Futtermittel“ hat
bezüglich der Unschädlichkeit des Konservierungsstoffes,
sofern die Bedingungen des genannten Anhangs einge-
halten werden, eine positive Stellungnahme abgegeben.

(6) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Anhang zur vorliegenden Verordnung aufgeführte
Zubereitung der Gruppe „Konservierungsstoffe“ wird zur
Verwendung als Zusatzstoff in der Tierernährung unter den in
diesem Anhang aufgeführten Bedingungen zugelassen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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Mindestgehalt Höchstgehalt
Nr. (oder
EG-Nr.) Zusatzstoff Chemische Bezeichnung, Beschreibung Tierart oder

Tierkategorie Höchstalter
mg/kg des vollständigen

Futtermittels

Sonstige Bestimmungen Zulassung
gültig bis

ANHANG

„Konservierungsstoffe

1 Natriumbenzoat 140 g/kg

Propionsäure 370 g/kg

Natriumspropionat 110 g/kg

Zusammensetzung des Zusatzstoffs:

Natriumbenzoat: 140 g/kg
Propionsäure: 370 g/kg

Schweine — 3 000 22 000 Zur Konservierung von
Getreide mit einem Feuchtig-
keitsgehalt von über 15 %

1.8.2006

Natriumpropionat: 110 g/kg
Wasser: 380 g/kg

Wirkstoff:

Natriumbenzoat, C7H5O2Na
Propionsäure, C3H6O2

Natriumpropionat C3H5O2Na

Milchkühe — 3 000 22 000 Zur Konservierung von
Getreide mit einem Feuchtig-
keitsgehalt von über 15 %

1.8.2006“



VERORDNUNG (EG) Nr. 1253/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 800/1999 über gemeinsame Durchführungsvorschriften für
Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf die Artikel 13 und 21, und auf
die entsprechenden Bestimmungen der anderen Verordnungen
über die gemeinsamen Marktorganisationen für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Vorschriften über die Zulassung und Kontrolle der
internationalen Kontroll- und Überwachungsgesell-
schaften durch die Mitgliedstaaten sind derzeit in einer
nicht rechtsverbindlichen Arbeitsunterlage der Kommis-
sion festgelegt. Der Rechnungshof hat in seinem Sonder-
bericht Nr. 7/2001 über Ausfuhrerstattungen (3) festge-
stellt, dass das System der Ankunftsnachweise bei
differenzierten Ausfuhrerstattungen für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse gewisse Mängel aufweist, bei denen die
internationalen Kontroll- und Überwachungsgesell-
schaften eine wichtige Rolle spielen. In Anbetracht der in
diesem Bericht enthaltenen Empfehlungen ist es ange-
zeigt, die Vorschriften über die Zulassung und Kontrolle
der internationalen Kontroll- und Überwachungsgesell-
schaften durch Aufnahme in die Verordnung (EG) Nr.
800/1999 der Kommission vom 15. April 1999 über
gemeinsame Durchführungsvorschriften für Ausfuhrer-
stattungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (4),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2299/
2001 (5), rechtsverbindlich zu machen. Diese
Vorschriften betreffen die Verfahren für Erteilung,
Aussetzung und Entzug der Zulassung, die Arten und
Muster der von den internationalen Kontroll- und
Überwachungsgesellschaften auszustellenden Bescheini-
gungen sowie die Bescheinigungsvorschriften.

(2) Außerdem ist eine wirksame Sanktionsregelung vorzu-
sehen, die die Mitgliedstaaten anwenden, wenn interna-
tionale Kontroll- und Überwachungsgesellschaften
unrichtige Ankunftsnachweise ausstellen.

(3) Es gibt derzeit keine gemeinsamen Vorschriften für die
Ausstellung von Entladungsbescheinigungen durch in
Drittländern ansässige amtliche Stellen der Mitglied-
staaten. Daher müssen die Mindestanforderungen festge-

legt werden, die diese Stellen bei der Ausstellung von
Sekundärnachweisen zu beachten haben.

(4) Um den mit der Vorlage der Ankunftsnachweise verbun-
denen Verwaltungsaufwand zu verringern, sollten die
Erstattungsbeträge, bis zu denen kein Einfuhrnachweis
erforderlich ist, erhöht werden.

(5) Niedrige Erstattungsbeträge bedeuten für die zuständigen
Behörden einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungs-
aufwand. Im Interesse der Vereinfachung ist es daher
angezeigt, eine Schwelle von 100 EUR festzusetzen,
unter der die zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten die
Möglichkeit haben sollten, die Zahlung der Erstattungen
abzulehnen.

(6) Gleichzeitig sollte Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c) der
Verordnung (EG) Nr. 800/1999 an den geänderten
Artikel 912c Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/
93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/
92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaften (6), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 444/2002 (7), angepasst werden.

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 800/1999 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen den Stellungnahmen aller betroffenen
Verwaltungsausschüsse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 800/1999 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c) erhält folgende Fassung:

„c) Anstelle der Bedingungen gemäß Buchstabe b) kann der
Mitgliedstaat, für den das Kontrollexemplar T 5
bestimmt ist, oder der Mitgliedstaat, in dem ein einzel-
staatliches Dokument als Nachweis verwendet wird,
vorsehen, dass das Kontrollexemplar T 5 bzw. das einzel-
staatliche Dokument über das Verlassen des Zollgebiets
der Gemeinschaft nur gegen Vorlage eines Beförderungs-
papiers mit Angabe einer Endbestimmung außerhalb des
Zollgebiets der Gemeinschaft mit einem Sichtvermerk
versehen wird.
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In diesem Fall trägt die zuständige Behörde des Mitglied-
staats, für den das Kontrollexemplar T 5 bestimmt ist,
oder der Mitgliedstaat, in dem ein einzelstaatliches
Dokument als Nachweis verwendet wird, in das Feld
‚Überwachung der Verwendung und/oder der Bestim-
mung‘ unter der Rubrik ‚Bemerkungen‘ des Kontroll-
exemplars T 5 bzw. unter der entsprechenden Rubrik
des einzelstaatlichen Dokuments einen der folgenden
Vermerke ein:

— Documento de transporte con destino fuera de la CE
presentado,

— Transportdokument med destination uden for EF
forelagt,

— Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der
EG wurde vorgelegt,

— Υποβαλλόµενο έγγραφο µεταφοράς µε προορισµό εκτός
ΕΚ,

— Transport document indicating a destination outside
the customs territory of the Community has been
presented,

— Document de transport avec destination hors CE
présenté,

— Documento di trasporto con destinazione fuori CE
presentato,

— Vervoerdocument voor bestemming buiten EG voor-
gelegd,

— Documento de transporte com destino fora da CE
apresentado,

— Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullia-
lueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty,

— Transportdokument med slutlig destination, utanför
gemenskapens tullområde har lagts fram.

Die Anwendung dieses Buchstabens wird von der Erstat-
tungsstelle einer geeigneten Stichprobenkontrolle unter-
zogen.“

2. Artikel 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Buchstabe b) erhält folgende Fassung:

„b) die Bescheinigung über die Entladung und Einfuhr,
die von einer zugelassenen internationalen Kontroll-
und Überwachungsgesellschaft gemäß den
Vorschriften in Anhang VI Kapitel III unter Verwen-
dung des Musters in Anhang VII ausgestellt wurde;
Ausstellungsdatum und Nummer des Zollpapiers für
die Einfuhr sind auf der Bescheinigung zu
vermerken.“

b) In Absatz 2 erhalten der Eingangssatzteil und die Buch-
staben b) und c) folgende Fassung:

„Falls der Ausführer trotz geeigneter Schritte das gemäß
Absatz 1 Buchstabe a) oder b) gewählte Dokument nicht
erhalten kann oder falls Zweifel an der Echtheit des
vorgelegten Dokuments oder seiner Richtigkeit in jeder
Hinsicht bestehen, kann der Nachweis der Erfüllung der

Zollförmlichkeiten über die Einfuhr auch als erbracht
gelten, wenn eines oder mehrere der nachstehenden
Dokumente vorliegen:“

„b) die Entladungsbescheinigung, die von einer im
Bestimmungsland ansässigen oder dafür zuständigen
amtlichen Stelle eines Mitgliedstaats gemäß den
Anforderungen und entsprechend dem Muster in
Anhang VIII ausgestellt wurde und aus der ferner
hervorgeht, dass das Erzeugnis den Entladeort
verlassen hat oder zumindest ihres Wissens nicht
Gegenstand einer späteren Verladung im Hinblick auf
eine Wiederausfuhr war;

c) die Entladungsbescheinigung, die von einer zugelas-
senen internationalen Kontroll- und Überwachungs-
gesellschaft gemäß den Vorschriften in Anhang VI
Kapitel III unter Verwendung des Musters in Anhang
IX ausgestellt wurde und aus der ferner hervorgeht,
dass das Erzeugnis den Entladeort verlassen hat oder
zumindest ihres Wissens nicht Gegenstand einer
späteren Verladung im Hinblick auf eine Wieder-
ausfuhr war;“.

c) Absatz 5 wird gestrichen.

3. Die folgenden Artikel 16a bis 16f werden eingefügt:

„Artikel 16a

(1) Eine internationale Kontroll- und Überwachungsge-
sellschaft, die Bescheinigungen gemäß Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe b) und Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe c)
ausstellen will, muss von der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats zugelassen werden, in dem sie ihren eingetra-
genen Sitz hat.

(2) Die internationale Kontroll- und Überwachungsgesell-
schaft wird auf ihren Antrag für einen erneuerbaren Zeit-
raum von drei Jahren zugelassen, wenn sie die in Anhang VI
Kapitel I festgelegten Bedingungen erfüllt. Die Zulassung gilt
in allen Mitgliedstaaten.

(3) In der Zulassung ist festzulegen, ob die Ermächtigung
zur Ausstellung der Bescheinigungen gemäß Artikel 16
Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe c)
weltweit gilt oder auf eine bestimmte Zahl von Drittländern
begrenzt ist.

Artikel 16b

(1) Die internationale Kontroll- und Überwachungsgesell-
schaft handelt nach den Vorschriften in Anhang VI Kapitel II
Nummer 1.

Bei Verstoß gegen eine oder mehrere der in diesen
Vorschriften festgelegten Bedingungen setzt der Mitglied-
staat, der die internationale Kontroll- und Überwachungsge-
sellschaft zugelassen hat, die Zulassung für einen zur Behe-
bung der Mängel erforderlichen Zeitraum aus.

(2) Der Mitgliedstaat, der die internationale Kontroll- und
Überwachungsgesellschaft zugelassen hat, kontrolliert ihre
Tätigkeit gemäß den Vorschriften in Anhang VI Kapitel II
Nummer 2.
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Artikel 16c

Die Mitgliedstaaten, die internationale Kontroll- und
Überwachungsgesellschaften zugelassen haben, sehen für
den Fall, dass eine zugelassene Gesellschaft unrichtige
Bescheinigungen ausstellt, ein System wirksamer Sanktionen
vor.

Artikel 16d

(1) Der Mitgliedstaat, der die internationale Kontroll- und
Überwachungsgesellschaft zugelassen hat, entzieht die Zulas-
sung unverzüglich,

— wenn die Gesellschaft die Zulassungsvoraussetzungen
gemäß Anhang VI Kapitel I nicht mehr erfüllt oder

— wenn die Gesellschaft wiederholt und systematisch
unrichtige Bescheinigungen ausgestellt hat. In diesem Fall
wird die Sanktion gemäß Artikel 16c nicht angewendet.

(2) Die Zulassung wird je nach Art der festgestellten
Mängel vollständig oder nur in Bezug auf bestimmte Teile
oder Tätigkeiten der internationalen Kontroll- und Überwa-
chungsgesellschaft entzogen.

(3) Entzieht ein Mitgliedstaat einer internationalen
Kontroll- und Überwachungsgesellschaft, die einer Unterneh-
mensgruppe angehört, die Zulassung, so setzen die Mitglied-
staaten, in denen derselben Gruppe angehörende zugelassene
internationale Kontroll- und Überwachungsgesellschaften
tätig sind, die Zulassungen dieser Gesellschaften für einen
Zeitraum von höchstens drei Monaten aus, damit geprüft
werden kann, ob bei diesen Gesellschaften die gleichen
Mängel vorliegen wie bei der Gesellschaft, der die Zulassung
entzogen wurde.

Für die Anwendung von Unterabsatz 1 umfasst eine Unter-
nehmensgruppe alle Unternehmen, deren Kapitalmehrheit
direkt oder indirekt im Besitz einer einzigen Muttergesell-
schaft ist, sowie die Muttergesellschaft selbst.

Artikel 16e

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über
die Zulassung von internationalen Kontroll- und Überwa-
chungsgesellschaften.

(2) Mitgliedstaaten, die eine Zulassung entziehen oder
aussetzen, unterrichten die übrigen Mitgliedstaaten und die
Kommission unverzüglich über die Mängel, die zu dem
Entzug oder zu der Aussetzung der Zulassung geführt
haben.

Die Mitteilung an die Mitgliedstaaten ist an die in Anhang X
aufgeführten zentralen Dienststellen zu richten.

(3) Die Kommission veröffentlicht zur Information regel-
mäßig eine aktualisierte Liste der von den Mitgliedstaaten
zugelassenen internationalen Kontroll- und Überwachungs-
gesellschaften.

Artikel 16f

(1) Bescheinigungen gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buch-
stabe b) und Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe c), die nach dem

Entzug oder nach der Aussetzung der Zulassung ausgestellt
wurden, sind ungültig.

(2) Die Mitgliedstaaten verweigern die Annahme von
Bescheinigungen gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b)
und Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe c), wenn sie in diesen
Bescheinigungen Unregelmäßigkeiten oder Mängel fest-
stellen. Wurden diese Bescheinigungen durch eine interna-
tionale Kontroll- und Überwachungsgesellschaft ausgestellt,
die von einem anderen Mitgliedstaat zugelassen wurde, so
teilt der Mitgliedstaat, der die Unregelmäßigkeiten feststellt,
dies dem Mitgliedstaat mit, der die Zulassung erteilt hat.“

4. Artikel 17 erhält folgende Fassung:

„Artikel 17

Die Mitgliedstaaten können den Ausführer von der Vorlage
der in Artikel 16 geforderten Nachweise mit Ausnahme des
Beförderungspapiers freistellen, wenn die betreffende
Ausfuhranmeldung einen Anspruch auf eine Erstattung
begründet, deren differenzierter Teil die nachstehend
genannten Sätze nicht übersteigt:

a) 2 400 EUR, sofern das Bestimmungsdrittland oder
-gebiet in Anhang IV aufgeführt ist;

b) 12 000 EUR, sofern das Bestimmungsdrittland oder
-gebiet nicht in Anhang IV aufgeführt ist.

Teilt der Ausführer das Ausfuhrgeschäft künstlich auf mit
dem Ziel, sich der Verpflichtung zur Erbringung des
Ankunftsnachweises zu entziehen, so erlischt der Erstat-
tungsanspruch, und die Erstattung ist zurückzuzahlen, es sei
denn, der Ausführer erbringt für die betreffenden Erzeug-
nisse den nach Artikel 16 vorgeschriebenen Nachweis.“

5. Artikel 49 Absatz 9 erhält folgende Fassung:

„(9) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Erstattungen
nicht zu zahlen, wenn sich ihr Betrag je Ausfuhranmeldung
auf höchstens 100 EUR beläuft.“

6. Die im Anhang der vorliegenden Verordnung enthaltenen
Anhänge VI bis X werden angefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2003 mit folgenden Ausnahmen:

a) Artikel 1 Nummer 1 gilt ab dem Inkrafttreten der vorlie-
genden Verordnung.

b) Artikel 1 Nummern 4 und 5 gelten für Ausfuhranmel-
dungen, die nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung ange-
nommen werden.

c) Für internationale Kontroll- und Überwachungsgesell-
schaften, die vor dem 1. Januar 2003 eine Zulassung für
höchstens drei Jahre erhalten haben, gelten die Bestim-
mungen von Artikel 16a und Anhang VI Kapitel I erstmals
bei der Verlängerung der Zulassung.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„ANHANG VI

Vorschriften für Zulassung und Kontrolle von internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaften durch die
Mitgliedstaaten

Kapitel I

Zulassungsvoraussetzungen

a) Die internationale Kontroll- und Überwachungsgesellschaft muss rechtsfähig sein und im Handelsregister des betref-
fenden Mitgliedstaats eingetragen sein.

b) In der Satzung der internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaft muss festgelegt sein, dass eines ihrer Ziele
die Kontrolle und Überwachung landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf internationaler Ebene ist.

c) Die internationale Kontroll- und Überwachungsgesellschaft muss auf internationaler Ebene präsent sein, um weltweit
Bescheinigungen ausstellen zu können, indem sie entweder über Tochtergesellschaften in mehreren Drittländern
verfügt und/oder direkt durch angestellte Inspektoren aus der nächstgelegenen Regionalniederlassung oder der Nieder-
lassung in der Gemeinschaft bzw. Vertreter vor Ort, die von der internationalen Kontroll- und Überwachungsgesell-
schaft ordnungsgemäß beaufsichtigt werden, während des Entladevorgangs vertreten ist.

Die internationale Kontroll- und Überwachungsgesellschaft muss die Kapitalmehrheit an den in Absatz 1 genannten
Tochtergesellschaften besitzen. Ist der Kapitalanteil an einer Gesellschaft, der sich in ausländischem Besitz befinden
darf, durch Rechtsvorschriften des betreffenden Drittlands jedoch auf 50 % oder weniger begrenzt, so ist für die
Zwecke von Absatz 1 die effektive Kontrolle über die Tochtergesellschaft ausreichend. Diese Kontrolle ist auf geeignete
Weise nachzuweisen, insbesondere durch Managementvereinbarungen, Zusammensetzung des Vorstands und des
oberen Managements oder Ähnliches.

d) Die internationale Kontroll- und Überwachungsgesellschaft muss nachweislich über Erfahrung auf dem Gebiet der
Kontrolle und Überwachung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln verfügen. Diese Erfahrung ist
durch Nachweise für in den vorangegangenen drei Jahren durchgeführte oder noch laufende Inspektionen zu belegen.
Diese Referenzen müssen Angaben zur Art der durchgeführten Kontrollen (Art, Menge der Erzeugnisse, Ort der
Inspektion usw.) sowie Name und Anschrift von Einrichtungen oder Stellen enthalten, die Auskunft über den
Antragsteller erteilen können.

e) Die internationale Kontroll- und Überwachungsgesellschaft muss die Anforderungen der Norm EN 45011, Nummern
4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2 a) bis p), 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1 b) bis f), 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7 und 9.4, erfüllen.

f) Die finanzielle Lage der internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaft muss gesund sein (Kapital, Umsatz
usw.). Nachweise einer gesunden finanziellen Lage und die Jahresabschlüsse der vorangegangenen drei Jahre mit der
Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie, falls gesetzlich vorgeschrieben, dem Prüfungsbericht und dem
Lagebericht sind vorzulegen.

g) In der Verwaltungsorganisation der internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaft muss eine ‚Innenrevision‘
vorgesehen sein, die die nationalen Behörden bei der Kontrolle und Inspektion der zugelassenen Gesellschaften zu
unterstützen hat.

Kapitel II

1. Tätigkeit und Verantwortung der zugelassenen internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaften

Die zugelassenen internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaften müssen bei der Ausstellung der Ankunfts-
bescheinigungen jederzeit verantwortungsvoll und unter Einsatz ihrer fachlichen Kompetenz handeln.

Sie müssen bei ihrer Tätigkeit folgenden Kriterien genügen:

a) Sie müssen alle möglichen Kontrollen durchführen, um Nämlichkeit und Gewicht der in den Bescheinigungen
aufgeführten Erzeugnisse festzustellen;

b) die Leitung der internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaft muss die von Mitarbeitern des Unterneh-
mens in den Bestimmungsdrittländern durchgeführten Kontrollen ordnungsgemäß überwachen;

c) die internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaften müssen über jede ausgestellte Bescheinigung eine
Akte anlegen, in der die Belege über die durchgeführten Kontrollen enthalten sind, auf die sich die Feststellungen in
der Bescheinigung stützen (Mengenkontrollen, Dokumentenprüfung usw.). Die Akten über die ausgestellten Beschei-
nigungen sind fünf Jahre aufzubewahren;

d) die zugelassenen internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaften überwachen das Entladen mit eigenem,
ausreichend qualifiziertem, fest angestellten Personal oder mit im Bestimmungsland ansässigen oder tätigen Vertre-
tern oder durch Entsendung von Mitarbeitern aus Regionalniederlassungen oder aus einer Niederlassung in der
Gemeinschaft. Die Tätigkeit der Vertreter vor Ort ist regelmäßig durch ausreichend qualifizierte, fest angestellte
Mitarbeiter der internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaften zu überprüfen.

2. Kontrolle der Tätigkeit der internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaften

2.1. Die Verantwortung für die Überprüfung, ob die internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaften ihre
Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen, liegt bei den Mitgliedstaaten.

Vor der Verlängerung der Zulassung um drei Jahre führt die zuständige einzelstaatliche Behörde am eingetragenen
Sitz der internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaft eine Inspektion durch.
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Sobald begründete Zweifel an der Qualität und Richtigkeit der von einer bestimmten internationalen Kontroll- und
Überwachungsgesellschaft ausgestellten Bescheinigungen bestehen, führt die zuständige Behörde am eingetragenen
Sitz des Unternehmens eine Inspektion durch, um zu überprüfen, ob die in diesem Anhang enthaltenen Vorschriften
ordnungsgemäß angewendet werden.

Die Mitgliedstaaten achten bei den Inspektionen der internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaft insbe-
sondere auf deren Arbeitsmethoden und operationelle Verfahren; sie überprüfen nach dem Zufallsprinzip ausge-
wählte Akten über Bescheinigungen, die der Zahlstelle in Zusammenhang mit der Zahlung von Erstattungen
vorgelegt wurden.

Die Mitgliedstaaten können externe und unabhängige Prüfer mit der Kontrolle der internationalen Kontroll- und
Überwachungsgesellschaften im Rahmen des in diesem Anhang festgelegten Verfahrens beauftragen.

Die Mitgliedstaaten können andere Maßnahmen treffen, die sie für eine ordnungsgemäße Kontrolle der Kontroll- und
Überwachungsgesellschaften für notwendig halten.

2.2. Die Behörden der Mitgliedstaaten achten bei der Überprüfung von Anträgen auf Ausfuhrerstattungen, die sich auf
Bescheinigungen internationaler Kontroll- und Überwachungsgesellschaften stützen, insbesondere auf folgende
Aspekte der Bescheinigung:

a) Die durchgeführten Arbeiten müssen in den Bescheinigungen erläutert werden, und es muss zur Zufriedenheit der
Behörde sichergestellt sein, dass die beschriebenen Arbeiten ausreichten, um die in der Bescheinigung aufge-
führten Schlüsse zu ziehen;

b) alle Unstimmigkeiten in den vorgelegten Bescheinigungen sind zu untersuchen;

c) die Bescheinigungen müssen innerhalb einer je nach Fall angemessenen Frist ausgestellt werden.

Kapitel III

1. Die von zugelassenen internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaften ausgestellten Bescheinigungen
müssen neben den erforderlichen Angaben zur Feststellung der Nämlichkeit der betreffenden Waren und Sendungen,
den Angaben zum Transportmittel sowie dem Ankunfts- und Entladedatum auch eine Beschreibung der Kontrollen
und Methoden enthalten, mit denen die Nämlichkeit und das Gewicht der bescheinigten Erzeugnisse überprüft wurden.

Die internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaften müssen ihre Kontrollen und Überprüfungen zum
Zeitpunkt des Entladens durchführen, was während oder nach der Erfüllung der Einfuhrzollförmlichkeiten stattfinden
kann. In ordnungsgemäß begründeten Ausnahmefällen können die Kontrollen und Überprüfungen für die Ausstellung
der Bescheinigungen jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt des Entladens stattfinden; die zur
Überprüfung des Sachverhalts unternommenen Schritte sind in der Bescheinigung zu erläutern.

2. Bei Bescheinigungen über die Entladung und Einfuhr (Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b)) muss auch geprüft werden, ob
die Waren zum freien Verkehr abgefertigt wurden. Bei dieser Überprüfung muss ein eindeutiger Zusammenhang
zwischen dem betreffenden Einfuhrzolldokument bzw. dem betreffenden Zollabfertigungsverfahren und der betref-
fenden Operation festgestellt werden.

3. Die zugelassenen internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaften müssen unabhängig von den Parteien sein,
die an dem Geschäft, das Gegenstand der Kontrolle ist, beteiligt sind. Insbesondere darf weder die Gesellschaft, die ein
bestimmtes Geschäft kontrolliert, noch eine derselben Gruppe angehörende Tochtergesellschaft als Ausführer, Zoll-
agent, Spediteur, Ladungsempfänger, Lagerhalter oder in einer anderen Eigenschaft, die zu einen Interessenkonflikt
führen könnte, an diesem Geschäft beteiligt sein.
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ANHANG VII
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ANHANG VIII

Anforderungen, die in Drittländern ansässige amtliche Stellen der Mitgliedstaaten für die Anwendung von
Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe b) einzuhalten haben

1. Die amtliche Stelle stellt die Bescheinigung auf der Grundlage eines oder mehrerer der folgenden Dokumente aus:
— Einfuhrzolldokumente, einschließlich Computerausdrucke, falls sie als solche zugelassen sind,
— nationale Hafendokumente oder andere von einer offiziellen Einrichtung ausgestellte Dokumente,
— Erklärung des Kapitäns oder des Transportunternehmens,
— andere vom Einführer beigebrachte Annahmebescheinigungen.

2. Die amtlichen Stellen der Mitgliedstaaten stellen Entladungsbescheinigungen mit folgendem Wortlaut aus:

Es wird bestätigt, dass … (Beschreibung der Waren, Menge und Verpackung) am … (Datum des Entladens) in …
(Entladeort/Name der Stadt) entladen wurden.

Außerdem wird bestätigt, dass das Erzeugnis den Entladeort verlassen hat und zumindest nach Wissen der amtlichen
Stelle danach nicht zur Wiederausfuhr verladen wurde.

Die Bescheinigung wird auf der Grundlage der folgenden Dokumente ausgestellt:

(Liste der vorgelegten Dokumente, die der amtlichen Stelle als Grundlage für die Ausstellung der Bescheinigung dient)

Ort und Datum der Unterschrift, Unterschrift und Stempel der amtlichen Stelle.

3. Die amtliche Stelle, die Entladungsbescheinigungen ausstellt, führt ein Register und Akten über alle ausgestellten
Bescheinigungen, in denen festgehalten wird, aufgrund welcher Unterlagen und Belege die Bescheinigungen ausgestellt
wurden.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 12.7.2002L 183/20

ANHANG IX



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften12.7.2002 L 183/21

ANHANG X

Verzeichnis der zentralen Dienststellen gemäß Artikel 16 Buchstabe d)

Mitgliedstaat Zentrale Dienststelle

Belgien Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

Frankreich Commission interministérielle d'agrément (CIA) des sociétés de contrôle et de surveil-
lance — Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

Luxemburg Ministère de l'Agriculture, de la viticulture et du développement rural

Griechenland Ministère de l'agriculture — OPEKEPE

Spanien Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación — Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA)

Portugal Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Italien Agenzia delle Dogane — Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (SAISA)

Dänemark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Direktoratet for FødevareErhverv

Irland Department of Agriculture and Food

Vereinigtes Königreich Rural Payments Agency (RPA)

Deutschland Bundesministerium der Finanzen — Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Niederlande Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserĳ

Österreich Bundesministerium für Finanzen

Finnland Ministry of Agriculture and Forestry

Schweden Swedish Board of Agriculture“



VERORDNUNG (EG) Nr. 1254/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Bestimmung des Umfangs, in welchem den Anträgen auf Einfuhrrechte für das gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 954/2002 vorgesehene Unterkontingent I für gefrorenes Rindfleisch stattge-

geben werden kann

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 954/2002 der Kommis-
sion vom 4. Juni 2002 zur Eröffnung und Verwaltung eines
Zollkontingents für gefrorenes Rindfleisch des KN-Codes 0202
und Erzeugnisse des KN-Codes 0206 29 91 (1. Juli 2002 bis
30. Juni 2003) (1), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Mit Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 954/2002 wurde die
Menge des Unterkontingents I, für die die Einführer in der
Gemeinschaft auf der Grundlage der von ihnen im Rahmen der
Verordnungen (EG) Nr. 1142/98 (2), (EG) Nr. 995/1999 (3) und
(EG) Nr. 980/2000 (4) der Kommission eingeführten Mengen
Einfuhrrechte beantragen können, auf insgesamt 26 500
Tonnen festgelegt. Da die beantragten Einfuhrrechte die gemäß

dem genannten Artikel verfügbare Menge überschreiten, sollte
gemäß den Bestimmungen des Artikels 5 der Verordnung (EG)
Nr. 954/2002 ein entsprechender Verringerungskoeffizient fest-
gesetzt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Jeder gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 954/
2002 gestellte Antrag wird bis zu 17,09829 % der beantragten
Einfuhrrechte genehmigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1255/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Milch und Milcherzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 31 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999
kann der Unterschied zwischen den Preisen der in Artikel
1 der genannten Verordnung aufgeführten Erzeugnisse
im internationalen Handel und den Preisen dieser
Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstattung
bei der Ausfuhr ausgeglichen werden, ohne dass die
Grenzen überschritten werden, die sich aus den gemäß
Artikel 300 des Vertrags geschlossenen Abkommen
ergeben.

(2) Nach der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 müssen die
Erstattungen für die in Artikel 1 derselben Verordnung
genannten Erzeugnisse, die in unverändertem Zustand
ausgeführt werden, unter Berücksichtigung folgender
Faktoren festgesetzt werden:

— der Lage und voraussichtlichen Entwicklung der
Preise für Milch und Milcherzeugnisse und der
verfügbaren Mengen auf dem Markt der Gemein-
schaft sowie der Preise für Milch und Milcherzeug-
nisse im internationalen Handel,

— der Vermarktungskosten und der günstigsten Kosten
für den Transport von Märkten der Gemeinschaft zu
den Ausfuhrhäfen oder sonstigen Ausfuhrorten der
Gemeinschaft sowie der Heranführungskosten zum
Bestimmungsland,

— der Ziele der gemeinsamen Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse, die diesen Märkten eine
ausgeglichene Lage und eine natürliche Entwicklung
bei den Preisen und dem Handel gewährleisten
sollen,

— der sich aus den gemäß Artikel 300 des Vertrags
geschlossenen Abkommen ergebenden
Beschränkungen,

— der Erfordernisse, Störungen auf dem Markt der
Gemeinschaft zu verhindern,

— des wirtschaftlichen Aspekts der beabsichtigten
Ausfuhren.

(3) Gemäß Artikel 31 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr.
1255/1999 werden die Preise in der Gemeinschaft unter
Berücksichtigung der im Hinblick auf die Ausfuhr
günstigsten tatsächlichen Preise ermittelt. Die Ermittlung

der Preise im internationalen Handel erfolgt insbesondere
unter Berücksichtigung

a) der tatsächlichen Preise auf den Märkten der dritten
Länder,

b) der günstigsten Einfuhrpreise in den dritten Bestim-
mungsländern bei der Einfuhr aus dritten Ländern,

c) der in den ausführenden dritten Ländern festgestellten
Erzeugerpreise, gegebenenfalls unter Berücksichtigung
der Subventionen, die von diesen Ländern gewährt
werden,

d) der Angebotspreise frei Grenze der Gemeinschaft.

(4) Gemäß Artikel 31 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
1255/1999 können die Lage im internationalen Handel
oder die besonderen Erfordernisse bestimmter Märkte es
notwendig machen, die Erstattung für die in Artikel 1
derselben Verordnung genannten Erzeugnisse je nach der
Bestimmung oder dem Bestimmungsgebiet in unter-
schiedlicher Höhe festzusetzen.

(5) Artikel 31 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1255/
1999 sieht vor, dass die Liste der Erzeugnisse, für welche
eine Erstattung bei der Ausfuhr gewährt wird, und der
Betrag dieser Erstattung mindestens alle vier Wochen
neu festgesetzt werden. Der Erstattungsbetrag kann
jedoch während eines vier Wochen überschreitenden
Zeitraums unverändert beibehalten werden.

(6) Gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 174/1999
der Kommission vom 26. Januar 1999 mit besonderen
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
804/68 des Rates im Hinblick auf die Ausfuhrlizenzen
und die Ausfuhrerstattungen im Sektor Milch und
Milcherzeugnisse (3), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1166/2002 (4), entspricht die Erstattung,
die für zugesetzte Saccharose enthaltende Milcherzeug-
nisse gewährt wird, der Summe aus zwei Teilbeträgen,
von denen der eine der Milcherzeugnismenge Rechnung
trägt und durch Multiplizieren des Grundbetrags mit
dem Gehalt des betreffenden Erzeugnisses an Milcher-
zeugnissen berechnet wird. Der zweite Teilbetrag trägt
der zugesetzten Saccharose Rechnung und wird
berechnet durch Multiplizieren des Gehalts des Gesamt-
erzeugnisses an Saccharose mit dem Grundbetrag der
Erstattung, die am Tag der Ausfuhr für die Erzeugnisse
gilt, die genannt sind in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)
der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates vom 19.
Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (5), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/
2002 der Kommission (6). Der letztere Teilbetrag wird
jedoch nur berücksichtigt, wenn die zugesetzte Saccha-
rose aus in der Gemeinschaft geernteten Zuckerrüben
oder aus in der Gemeinschaft geernteten Zuckerrohr
hergestellt worden ist.
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(7) Die Verordnung (EWG) Nr. 896/84 der Kommission (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 222/
88 (2), sieht ergänzende Bestimmungen für die Gewäh-
rung der Erstattungen beim Wechsel des Wirtschafts-
jahres vor. Diese Bestimmungen betreffen die mögliche
unterschiedliche Festsetzung der Erstattungen nach
Maßgabe des Herstellungsdatums der Erzeugnisse.

(8) Zur Berechnung der Erstattung für die
Schmelzkäsesorten ist vorzusehen, dass, wenn Kasein
und/oder Kaseinat zugefügt sind, die betreffende Menge
unberücksichtigt bleibt.

(9) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die derzeitige
Lage der Märkte für Milch und Milcherzeugnisse und
insbesondere auf die Preise dieser Erzeugnisse in der
Gemeinschaft und im internationalen Handel führt dazu,
die Erstattung für die Erzeugnisse auf die im Anhang
dieser Verordnung genannten Beträge festzusetzen.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999
genannten Ausfuhrerstattungen für ausgeführte Erzeugnisse in
unverändertem Zustand werden auf die im Anhang wiedergege-
benen Beträge festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der
ErstattungenErzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der

Erstattungen

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. Juli 2002 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Milch und
Milcherzeugnisse

0401 10 10 9000 970 EUR/100 kg 2,458
0401 10 90 9000 970 EUR/100 kg 2,458
0401 20 11 9100 970 EUR/100 kg 2,458
0401 20 11 9500 970 EUR/100 kg 3,798
0401 20 19 9100 970 EUR/100 kg 2,458
0401 20 19 9500 970 EUR/100 kg 3,798
0401 20 91 9000 970 EUR/100 kg 4,806
0401 20 99 9000 970 EUR/100 kg 4,806
0401 30 11 9400 970 EUR/100 kg 11,09
0401 30 11 9700 970 EUR/100 kg 16,66
0401 30 19 9700 970 EUR/100 kg 16,66
0401 30 31 9100 L06 EUR/100 kg 40,46
0401 30 31 9400 L06 EUR/100 kg 63,20
0401 30 31 9700 L06 EUR/100 kg 69,70
0401 30 39 9100 L06 EUR/100 kg 40,46
0401 30 39 9400 L06 EUR/100 kg 63,20
0401 30 39 9700 L06 EUR/100 kg 69,70
0401 30 91 9100 L06 EUR/100 kg 79,43
0401 30 91 9500 L06 EUR/100 kg 116,74
0401 30 99 9100 L06 EUR/100 kg 79,43
0401 30 99 9500 L06 EUR/100 kg 116,74
0402 10 11 9000 L06 EUR/100 kg 85,00
0402 10 19 9000 L06 EUR/100 kg 85,00
0402 10 91 9000 L06 EUR/kg 0,8500
0402 10 99 9000 L06 EUR/kg 0,8500
0402 21 11 9200 L06 EUR/100 kg 85,00
0402 21 11 9300 L06 EUR/100 kg 106,39
0402 21 11 9500 L06 EUR/100 kg 112,31
0402 21 11 9900 L06 EUR/100 kg 120,90
0402 21 17 9000 L06 EUR/100 kg 85,00
0402 21 19 9300 L06 EUR/100 kg 106,39
0402 21 19 9500 L06 EUR/100 kg 112,31
0402 21 19 9900 L06 EUR/100 kg 120,90
0402 21 91 9100 L06 EUR/100 kg 121,71
0402 21 91 9200 L06 EUR/100 kg 122,69
0402 21 91 9350 L06 EUR/100 kg 123,88
0402 21 91 9500 L06 EUR/100 kg 135,55
0402 21 99 9100 L06 EUR/100 kg 121,71
0402 21 99 9200 L06 EUR/100 kg 122,69
0402 21 99 9300 L06 EUR/100 kg 123,88
0402 21 99 9400 L06 EUR/100 kg 132,38
0402 21 99 9500 L06 EUR/100 kg 135,55
0402 21 99 9600 L06 EUR/100 kg 147,05
0402 21 99 9700 L06 EUR/100 kg 153,41
0402 21 99 9900 L06 EUR/100 kg 160,93
0402 29 15 9200 L06 EUR/kg 0,8500
0402 29 15 9300 L06 EUR/kg 1,0641
0402 29 15 9500 L06 EUR/kg 1,1234
0402 29 15 9900 L06 EUR/kg 1,2090
0402 29 19 9300 L06 EUR/kg 1,0641
0402 29 19 9500 L06 EUR/kg 1,1234
0402 29 19 9900 L06 EUR/kg 1,2090
0402 29 91 9000 L06 EUR/kg 1,2171
0402 29 99 9100 L06 EUR/kg 1,2171
0402 29 99 9500 L06 EUR/kg 1,3238
0402 91 11 9370 L06 EUR/100 kg 6,804
0402 91 19 9370 L06 EUR/100 kg 6,804
0402 91 31 9300 L06 EUR/100 kg 8,058

0402 91 39 9300 L06 EUR/100 kg 8,058
0402 91 99 9000 L06 EUR/100 kg 43,93
0402 99 11 9350 L06 EUR/kg 0,1734
0402 99 19 9350 L06 EUR/kg 0,1734
0402 99 31 9150 L06 EUR/kg 0,1816
0402 99 31 9300 L06 EUR/kg 0,2629
0402 99 31 9500 L06 EUR/kg 0,4530
0402 99 39 9150 L06 EUR/kg 0,1816
0403 90 11 9000 L06 EUR/100 kg 83,81
0403 90 13 9200 L06 EUR/100 kg 83,81
0403 90 13 9300 L06 EUR/100 kg 105,76
0403 90 13 9500 L06 EUR/100 kg 111,23
0403 90 13 9900 L06 EUR/100 kg 119,82
0403 90 19 9000 L06 EUR/100 kg 120,45
0403 90 33 9400 L06 EUR/kg 1,0576
0403 90 33 9900 L06 EUR/kg 1,1982
0403 90 51 9100 970 EUR/100 kg 2,458
0403 90 59 9170 970 EUR/100 kg 16,66
0403 90 59 9310 L06 EUR/100 kg 40,46
0403 90 59 9340 L06 EUR/100 kg 59,20
0403 90 59 9370 L06 EUR/100 kg 59,20
0403 90 59 9510 L06 EUR/100 kg 59,20
0404 90 21 9120 L06 EUR/100 kg 72,52
0404 90 21 9160 L06 EUR/100 kg 85,00
0404 90 23 9120 L06 EUR/100 kg 85,00
0404 90 23 9130 L06 EUR/100 kg 106,39
0404 90 23 9140 L06 EUR/100 kg 112,31
0404 90 23 9150 L06 EUR/100 kg 120,90
0404 90 29 9110 L06 EUR/100 kg 121,76
0404 90 29 9115 L06 EUR/100 kg 122,68
0404 90 29 9125 L06 EUR/100 kg 123,95
0404 90 29 9140 L06 EUR/100 kg 135,61
0404 90 81 9100 L06 EUR/kg 0,8500
0404 90 83 9110 L06 EUR/kg 0,8500
0404 90 83 9130 L06 EUR/kg 1,0639
0404 90 83 9150 L06 EUR/kg 1,1231
0404 90 83 9170 L06 EUR/kg 1,2090
0404 90 83 9936 L06 EUR/kg 0,1734
0405 10 11 9500 L05 EUR/100 kg 180,49
0405 10 11 9700 L05 EUR/100 kg 185,00
0405 10 19 9500 L05 EUR/100 kg 180,49
0405 10 19 9700 L05 EUR/100 kg 185,00
0405 10 30 9100 L05 EUR/100 kg 180,49
0405 10 30 9300 L05 EUR/100 kg 185,00
0405 10 30 9700 L05 EUR/100 kg 185,00
0405 10 50 9300 L05 EUR/100 kg 185,00
0405 10 50 9500 L05 EUR/100 kg 180,49
0405 10 50 9700 L05 EUR/100 kg 185,00
0405 10 90 9000 L05 EUR/100 kg 191,78
0405 20 90 9500 L05 EUR/100 kg 169,22
0405 20 90 9700 L05 EUR/100 kg 175,98
0405 90 10 9000 L05 EUR/100 kg 235,07
0405 90 90 9000 L05 EUR/100 kg 185,00
0406 10 20 9100 A00 EUR/100 kg —
0406 10 20 9230 L03 EUR/100 kg —

L04 EUR/100 kg 39,41
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 39,41
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der
ErstattungenErzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der

Erstattungen

0406 10 20 9290 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 36,66
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 36,66

0406 10 20 9300 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 16,09
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 16,09

0406 10 20 9610 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 53,46
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 53,46

0406 10 20 9620 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 54,22
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 54,22

0406 10 20 9630 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 60,52
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 60,52

0406 10 20 9640 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 88,94
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 88,94

0406 10 20 9650 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 74,11
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 74,11

0406 10 20 9660 A00 EUR/100 kg —
0406 10 20 9830 L03 EUR/100 kg —

L04 EUR/100 kg 27,49
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 27,49

0406 10 20 9850 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 33,33
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 33,33

0406 10 20 9870 A00 EUR/100 kg —
0406 10 20 9900 A00 EUR/100 kg —
0406 20 90 9100 A00 EUR/100 kg —
0406 20 90 9913 L03 EUR/100 kg —

L04 EUR/100 kg 61,46
400 EUR/100 kg 17,96
A01 EUR/100 kg 61,46

0406 20 90 9915 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 81,13
400 EUR/100 kg 23,93
A01 EUR/100 kg 81,13

0406 20 90 9917 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 86,20
400 EUR/100 kg 25,44
A01 EUR/100 kg 86,20

0406 20 90 9919 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 96,33
400 EUR/100 kg 28,38
A01 EUR/100 kg 96,33

0406 20 90 9990 A00 EUR/100 kg —
0406 30 31 9710 L03 EUR/100 kg —

L04 EUR/100 kg 8,10
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 15,17

0406 30 31 9730 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 11,87
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 22,26

0406 30 31 9910 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 8,10
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 15,17

0406 30 31 9930 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 11,87
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 22,26

0406 30 31 9950 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 17,26
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 32,38

0406 30 39 9500 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 11,87
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 22,26

0406 30 39 9700 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 17,26
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 32,38

0406 30 39 9930 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 17,26
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 32,38

0406 30 39 9950 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 19,53
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 36,60

0406 30 90 9000 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 20,48
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 38,40

0406 40 50 9000 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 94,14
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 94,14

0406 40 90 9000 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 96,66
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 96,66

0406 90 13 9000 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 106,29
400 EUR/100 kg 34,20
A01 EUR/100 kg 121,71

0406 90 15 9100 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 109,84
400 EUR/100 kg 35,25
A01 EUR/100 kg 125,77

0406 90 17 9100 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 109,84
400 EUR/100 kg 35,25
A01 EUR/100 kg 125,77

0406 90 21 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 107,63
400 EUR/100 kg 25,29
A01 EUR/100 kg 122,94

0406 90 23 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 94,51
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 108,69

0406 90 25 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 93,89
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 107,52
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der
ErstattungenErzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der

Erstattungen

0406 90 27 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 85,04
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 97,38

0406 90 31 9119 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 78,15
400 EUR/100 kg 14,50
A01 EUR/100 kg 89,64

0406 90 33 9119 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 78,15
400 EUR/100 kg 14,50
A01 EUR/100 kg 89,64

0406 90 33 9919 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 71,43
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 82,21

0406 90 33 9951 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 72,14
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 82,27

0406 90 35 9190 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 110,56
400 EUR/100 kg 34,88
A01 EUR/100 kg 127,15

0406 90 35 9990 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 110,56
400 EUR/100 kg 22,80
A01 EUR/100 kg 127,15

0406 90 37 9000 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 106,29
400 EUR/100 kg 34,20
A01 EUR/100 kg 121,71

0406 90 61 9000 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 117,14
400 EUR/100 kg 32,46
A01 EUR/100 kg 135,59

0406 90 63 9100 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 116,53
400 EUR/100 kg 36,31
A01 EUR/100 kg 134,46

0406 90 63 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 112,03
400 EUR/100 kg 27,77
A01 EUR/100 kg 129,88

0406 90 69 9100 A00 EUR/100 kg —
0406 90 69 9910 L03 EUR/100 kg —

L04 EUR/100 kg 112,03
400 EUR/100 kg 27,77
A01 EUR/100 kg 129,88

0406 90 73 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 97,56
400 EUR/100 kg 29,89
A01 EUR/100 kg 111,82

0406 90 75 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 98,22
400 EUR/100 kg 12,61
A01 EUR/100 kg 113,03

0406 90 76 9300 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 88,57
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 101,43

0406 90 76 9400 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 99,20
400 EUR/100 kg 13,13
A01 EUR/100 kg 113,61

0406 90 76 9500 L03 EUR/100 kg —

L04 EUR/100 kg 94,38
400 EUR/100 kg 13,13
A01 EUR/100 kg 107,15

0406 90 78 9100 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 91,53
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 106,96

0406 90 78 9300 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 97,04
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 110,84

0406 90 78 9500 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 96,13
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 109,15

0406 90 79 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 78,47
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 90,23

0406 90 81 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 99,20
400 EUR/100 kg 27,02
A01 EUR/100 kg 113,61

0406 90 85 9930 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 107,14
400 EUR/100 kg 33,67
A01 EUR/100 kg 123,32

0406 90 85 9970 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 98,22
400 EUR/100 kg 29,46
A01 EUR/100 kg 113,03

0406 90 85 9999 A00 EUR/100 kg —
0406 90 86 9100 A00 EUR/100 kg —
0406 90 86 9200 L03 EUR/100 kg —

L04 EUR/100 kg 90,13
400 EUR/100 kg 17,68
A01 EUR/100 kg 106,94

0406 90 86 9300 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 91,43
400 EUR/100 kg 19,38
A01 EUR/100 kg 108,06

0406 90 86 9400 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 97,13
400 EUR/100 kg 21,93
A01 EUR/100 kg 113,61

0406 90 86 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 107,14
400 EUR/100 kg 25,67
A01 EUR/100 kg 123,32

0406 90 87 9100 A00 EUR/100 kg —
0406 90 87 9200 L03 EUR/100 kg —

L04 EUR/100 kg 75,11
400 EUR/100 kg 15,81
A01 EUR/100 kg 89,10

0406 90 87 9300 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 83,95
400 EUR/100 kg 17,85
A01 EUR/100 kg 99,25

0406 90 87 9400 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 86,15
400 EUR/100 kg 19,55
A01 EUR/100 kg 100,75

0406 90 87 9951 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 97,43
400 EUR/100 kg 27,03
A01 EUR/100 kg 111,58
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der
ErstattungenErzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der

Erstattungen

0406 90 87 9971 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 97,43
400 EUR/100 kg 21,93
A01 EUR/100 kg 111,58

0406 90 87 9972 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 41,51
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 47,73

0406 90 87 9973 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 95,66
400 EUR/100 kg 15,39
A01 EUR/100 kg 109,55

0406 90 87 9974 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 103,82

400 EUR/100 kg 15,39
A01 EUR/100 kg 118,38

0406 90 87 9975 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 105,90
400 EUR/100 kg 20,40
A01 EUR/100 kg 119,70

0406 90 87 9979 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 94,51
400 EUR/100 kg 15,39
A01 EUR/100 kg 108,69

0406 90 88 9100 A00 EUR/100 kg —
0406 90 88 9300 L03 EUR/100 kg —

L04 EUR/100 kg 74,16
400 EUR/100 kg 19,38
A01 EUR/100 kg 87,34

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6) festgelegt.

Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert:
L03 Ceuta, Melilla, Island, Norwegen, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar, Vatikanstadt, Malta, Türkei, Estland, Lettland, Litauen, Polen,

Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Kanada, Zypern, Australien und Neuseeland.
L04 Albanien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Jugoslawien und die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien,
L05 alle Bestimmungen mit Ausnahme von Polen, Estland, Lettland, Litauen und den Vereinigten Staaten von Amerika.
L06 alle Bestimmungen mit Ausnahme von Estland, Lettland, Litauen und den Vereinigten Staaten von Amerika.
Der Code „970“ umfasst die Ausfuhren gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a) und c) und Artikel 44 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der
Verordnung (EG) Nr. 800/1999 der Komission (ABl. L 102 vom 17.4.1999, S. 11) sowie Ausfuhren aufgrund von Verträgen mit Streitkräften, die
auf dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats stationiert sind, aber nicht dessen Flagge führen.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1256/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Einfuhrzölle für Melasse im
Zuckersektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1422/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen für die
Einfuhr von Melasse im Zuckersektor und zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 785/68 (3), insbesondere auf Artikel 1
Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 wird der cif-
Preis bei der Einfuhr von Melasse, im folgenden „reprä-
sentativer Preis“ genannt, nach Maßgabe der Verordnung
(EWG) Nr. 785/68 der Kommission (4) bestimmt. Dieser
Preis gilt für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der
genannten Verordnung.

(2) Der repräsentative Preis für Melasse wird für einen Gren-
zübergangsort der Gemeinschaft, in diesem Fall
Amsterdam, festgesetzt. Der Preis muss auf der Grund-
lage der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten auf dem
Weltmarkt unter Berücksichtigung der nach Maßgabe
der etwaigen Qualitätsunterschiede gegenüber der Stand-
ardqualität berichtigten Notierungen oder Preise dieses
Marktes berechnet werden. Die Standardqualität für
Melasse ist in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festge-
legt.

(3) Zur Feststellung der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten
auf dem Weltmarkt müssen alle Informationen betref-
fend die Angebote auf dem Weltmarkt, die auf den wich-
tigen Märkten in Drittländern festgestellten Preise und
die Verkaufsabschlüsse im Rahmen des internationalen
Handels berücksichtigt werden, die die Kommission von
den Mitgliedstaaten erhält bzw. die ihr aus eigenen
Quellen vorliegen. Bei dieser Feststellung gemäß Artikel
7 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 ist es möglich, den
Durchschnitt mehrerer Preise zugrunde zu legen, soweit
dieser Durchschnitt für die tatsächliche Markttendenz als
repräsentativ gelten kann.

(4) Nicht berücksichtigt werden die Informationen, wenn die
Ware nicht gesund und von handelsüblicher Qualität ist
oder wenn der Angebotspreis nur eine geringe, für den

Markt nicht repräsentative Menge betrifft. Außerdem
sind Angebotspreise auszuschließen, die als für die
tatsächliche Markttendenz nicht repräsentativ gelten.

(5) Um vergleichbare Angaben für Melasse der Standardqua-
lität zu erhalten, müssen die Preise je nach Qualität der
angebotenen Melasse nach Maßgabe der in Anwendung
von Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68
erzielten Ergebnisse erhöht oder verringert werden.

(6) Ein repräsentativer Preis kann ausnahmsweise während
eines begrenzten Zeitraums auf unveränderter Höhe
beibehalten werden, wenn der Angebotspreis, der als
Grundlage für die vorangegangene Festsetzung des reprä-
sentativen Preises gedient hat, der Kommission nicht zur
Kenntnis gelangt ist und die vorliegenden, offenbar für
die effektive Markttendenz nicht repräsentativen Ange-
botspreise zu plötzlichen und erheblichen Änderungen
des repräsentativen Preises führen würden.

(7) Besteht zwischen dem Auslösungspreis für das fragliche
Erzeugnis und dem repräsentativen Preis ein Unterschied,
so sind nach Maßgabe von Artikel 3 der Verordnung
(EG) Nr. 1422/95 zusätzliche Einfuhrzölle festzusetzen.
Bei Aussetzung der Einfuhrzölle gemäß Artikel 5 der
Verordnung (EG) Nr. 1422/95 sind für diese Zölle beson-
dere Beträge festzusetzen.

(8) Aus der Anwendung dieser Bestimmungen ergibt sich,
dass die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle
bei der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse nach
Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung festzusetzen
sind.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle bei der
Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 1 der Verordnung (EG) Nr.
1422/95 werden entsprechend dem Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

der Verordnung der Kommission vom 11. Juli 2002 zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der
zusätzlichen Zölle der Einfuhr von Melasse im Zuckersektor

(in EUR)

KN-Code
Repräsentativer Preis

pro 100 kg Eigengewicht
des Erzeugnisses

Zusätzlicher Zoll
pro 100 kg Eigengewicht

des Erzeugnisses

Bei der Einfuhr
des Erzeugnisses

wegen der Aussetzung gemäß
Artikel 5 der Verordnung

(EG) Nr. 1422/95
anzuwendender Betrag (2)
pro 100 kg Eigengewicht

1703 10 00 (1) 8,40 — 0

1703 90 00 (1) 11,92 — 0

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 785/68.
(2) Dieser Betrag ersetzt gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 den für diese Erzeugnisse festgesetzten Zollsatz des Gemein-

samen Zolltarifs.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1257/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Ausfuhrerstattung für Weißzucker für die im Rahmen der
Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1430/2001 durchgeführte 46.

Teilausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1430/2001 der
Kommission vom 13. Juli 2001 betreffend eine
Dauerausschreibung zu der Festsetzung von
Abschöpfungen und/oder Erstattungen bei der Ausfuhr
von Weißzucker für das Wirtschaftsjahr 2001/02 (3),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 693/2002 (4),
werden Teilausschreibungen für die Ausfuhr dieses
Zuckers durchgeführt.

(2) Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1430/2001 ist gegebenenfalls ein Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung für die betreffende Teilausschreibung,
insbesondere unter Berücksichtigung der Lage und der

voraussichtlichen Entwicklung des Zuckermarktes in der
Gemeinschaft sowie des Weltmarktes, festzusetzen.

(3) Nach Prüfung der Angebote sind für die 46. Teilaus-
schreibung die in Artikel 1 genannten Bestimmungen
festzulegen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1430/2001 durchge-
führte 46. Teilausschreibung für Weißzucker wird eine
Ausfuhrerstattung von höchstens 46,931 EUR/100 kg festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1258/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Änderung der im Sektor Getreide geltenden Zölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1249/96 der Kommission
vom 28. Juni 1996 mit Durchführungsbestimmungen zur
Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der im Sektor Getreide geltenden Zölle (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 597/2002 (4), insbe-
sondere auf Artikel 2 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die im Sektor Getreide geltenden Zölle sind festgesetzt
in der Verordnung (EG) Nr. 1157/2002 der Kommis-
sion (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1200/2002 (6).

(2) Weicht der berechnete Durchschnitt der Zölle während
ihres Anwendungszeitraums um 5 EUR/t oder mehr
vom festgesetzten Zoll ab, wird letzterer gemäß Artikel 2
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 entspre-
chend angepasst. Da dies der Fall ist, sind die mit der
Verordnung (EG) Nr. 1157/2002 festgesetzten Zölle
anzupassen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge I und II der Verordnung (EG) Nr. 1157/2002
werden durch die Anhänge I und II zur vorliegenden Verord-
nung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft

12.7.2002L 183/32 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 161 vom 29.6.1996, S. 125.
(4) ABl. L 91 vom 6.4.2002, S. 9.
(5) ABl. L 170 vom 29.6.2002, S. 35.
(6) ABl. L 174 vom 4.7.2002, S. 27.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften12.7.2002 L 183/33

ANHANG I

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 geltenden Zölle

KN-Code Warenbezeichnung Einfuhrzoll (2)
(EUR/t)

1001 10 00 Hartweizen hoher Qualität 0,00

mittlerer Qualität (1) 0,00

1001 90 91 Weichweizen, zur Aussaat 0,00

1001 90 99 Weichweizen hoher Qualität, anderer als zur Aussaat (3) 0,00

mittlerer Qualität 0,00

niederer Qualität 12,16

1002 00 00 Roggen 27,95

1003 00 10 Gerste, zur Aussaat 27,95

1003 00 90 Gerste, andere als zur Aussaat (4) 27,95

1005 10 90 Mais, zur Aussaat, anderer als Hybridmais 49,72

1005 90 00 Mais, anderer als zur Aussaat (5) 49,72

1007 00 90 Körner-Sorghum, zur Aussaat, anderer als Hybrid-Körner-Sorghum 38,04

(1) Auf Hartweizen, der den Mindestmerkmalen für Hartweizen mittlerer Qualität gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 nicht genügt, wird der für Weichweizen
niederer Qualität geltende Zoll erhoben.

(2) Für Ware, die über den Atlantik oder durch den Suez-Kanal nach der Gemeinschaft geliefert wird (siehe Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96), kann der
Zoll ermäßigt werden um
— 3 EUR/t, wenn sie in einem Hafen im Mittelmeerraum entladen wird, oder
— 2 EUR/t, wenn sie in einem Hafen in Irland, im Vereinigten Königreich, in Dänemark, Schweden, Finnland oder an der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel entladen

wird.
(3) Der Zoll kann pauschal um 14 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
(4) Der Zoll kann pauschal um 8 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
(5) Der Zoll kann pauschal um 24 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
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ANHANG II

Berechnungsbestandteile

(Zeitraum vom 28. Juni 2002 bis 10. Juli 2002)

1. Durchschnitt der zwei Wochen vor der Festsetzung:

Börsennotierung Minneapolis Kansas City Chicago Chicago Minneapolis Minneapolis Minneapolis

Erzeugnis (% Eiweiß, 12 % Feuchtigkeit) HRS2. 14 % HRW2. 11,5 % SRW2 YC3 HAD2 mittlere
Qualität (*)

US barley 2

Notierung (EUR/t) 117,68 125,33 115,01 90,86 182,60 (**) 172,60 (**) 102,89 (**)

Golf-Prämie (EUR/t) — 23,07 18,29 14,94 — — —

Prämie/Große Seen (EUR/t) 22,69 — — — — — —

(*) Negative Prämie („discount“) in Höhe von 10 EUR/t (Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).
(**) fob Duluth.

2. Fracht/Kosten: Golf von Mexiko-Rotterdam: 11,66 EUR/t. Große Seen-Rotterdam: 26,20 EUR/t.

3. Zuschüsse gemäß Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).



VERORDNUNG (EG) Nr. 1259/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 901/2002 einge-
reichten Angebote für die Ausfuhr von Gerste

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1163/2002 (4),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung und/oder der Abgabe
bei der Ausfuhr von Gerste nach allen Drittländern mit
Ausnahme der Vereinigten Staaten, Kanadas, Estlands
und Lettlands wurde durch die Verordnung (EG) Nr.
901/2002 der Kommission (5), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1230/2002 (6), eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten

Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, die auf die
Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu
berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 ist die Fest-
setzung einer Höchsterstattung nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Rahmen der Ausschreibung der Erstattung oder der
Abgabe bei der Ausfuhr von Gerste gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 901/2002 vom 5. bis 11. Juli 2002 eingereichten
Angebote werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1260/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Roggen im Rahmen der Ausschreibung
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 900/2002

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1163/2002 (4),
insbesondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung und/oder der Abgabe
bei der Ausfuhr von Roggen nach allen Drittländern,
ausgenommen Estland, Litauen und Lettland, wurde
durch die Verordnung (EG) Nr. 900/2002 der Kommis-
sion (5) eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter

Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung in
Höhe des in Artikel 1 genannten Betrages.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Roggen wird für die
vom 5. bis zum 11. Juli 2002 im Rahmen der Ausschreibung
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 900/2002 eingereichten Ange-
bote auf 44,99 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1261/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 899/2002

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 602/2001 (4),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Weichweizen nach allen Drittländern mit Ausnahme von
Polen, Estland, Litauen und Lettland wurde durch die
Verordnung (EG) Nr. 899/2002 der Kommission (5)
eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter

Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchsterstattung in Höhe des
in Artikel 1 genannten Betrags.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen wird
für die vom 5. bis zum 11. Juli 2002 im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 899/2002
eingereichten Angebote auf 5,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1262/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Änderung der im Zuckersektor für bestimmte Erzeugnisse geltenden repräsentativen Preise
und zusätzlichen Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1423/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhr von Erzeugnissen des Zuckersektors außer Melasse (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 624/98 (4),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 2 zweiter Unterabsatz und
Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und
bestimmtem Sirup zu berücksichtigenden repräsentativen
Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle wurden durch

die Verordnung (EG) Nr. 1153/2002 der Kommission (5)
festgesetzt.

(2) Die Anwendung der mit der Verordnung (EG) Nr. 1423/
95 erlassenen Festsetzungsbestimmungen auf die
Angaben, die der Kommission vorliegen, hat die
Änderung der geltenden Beträge gemäß dem Anhang zur
vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr.
1423/95 genannten Erzeugnisse anzuwendenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Zölle sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 11. Juli 2002 zur Änderung der bei der Einfuhr von Weißzucker,
Rohzucker und der Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 99 anwendbaren repräsentativen Preise und zusätzlichen

Zölle

(in EUR)

KN-Code
Repräsentativer Preis

je 100 kg
Eigengewicht

Zusätzlicher Zoll je
100 kg

Eigengewicht

1701 11 10 (1) 16,59 8,03
1701 11 90 (1) 16,59 14,33
1701 12 10 (1) 16,59 7,82
1701 12 90 (1) 16,59 13,82
1701 91 00 (2) 22,51 14,65
1701 99 10 (2) 22,51 9,46
1701 99 90 (2) 22,51 9,46
1702 90 99 (3) 0,23 0,41

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang I Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates (ABl. L 178 vom
30.6.2001, S. 1).

(2) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang I Abschnitt I der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates (ABl. L 178 vom
30.6.2001, S. 1).

(3) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1263/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Sirupe und einige andere Erzeugnisse des Zuckersek-
tors in unverändertem Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5
dritter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erstattungen, die bei der Ausfuhr in unverändertem
Zustand für Sirupe und bestimmte andere Erzeugnisse
auf dem Zuckersektor anzuwenden sind, wurden durch
die Verordnung (EG) Nr. 1155/2002 der Kommission (3)
festgesetzt.

(2) Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 1155/
2002 enthaltenen Vorschriften, Kriterien und Durchführ-
ungsbestimmungen auf die Angaben, über die die

Kommission gegenwärtig verfügt, führt dazu, dass die
gegenwärtig geltenden Ausfuhrerstattungen entsprechend
dem Anhang zu dieser Verordnung zu ändern sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die zu gewährende Erstattung bei der Ausfuhr in unver-
ändertem Zustand der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben d), f)
und g) der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 genannten Erzeug-
nisse, festgesetzt im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1155/
2002, wird gemäß den im Anhang zu dieser Verordnung
genannten Beträgen abgeändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. Juli 2002 zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Sirupe und
einige andere Erzeugnisse des Zuckersektors in unverändertem Zustand

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der Erstattung

1702 40 10 9100 A00 EUR/100 kg Trockenstoff 43,15 (2)
1702 60 10 9000 A00 EUR/100 kg Trockenstoff 43,15 (2)
1702 60 80 9100 A00 EUR/100 kg Trockenstoff 81,99 (4)

1702 60 95 9000 A00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg
Reingewicht

0,4315 (1)

1702 90 30 9000 A00 EUR/100 kg Trockenstoff 43,15 (2)

1702 90 60 9000 A00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg
Reingewicht

0,4315 (1)

1702 90 71 9000 A00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg
Reingewicht

0,4315 (1)

1702 90 99 9900 A00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg
Reingewicht

0,4315 (1) (3)

2106 90 30 9000 A00 EUR/100 kg Trockenstoff 43,15 (2)

2106 90 59 9000 A00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg
Reingewicht

0,4315 (1)

(1) Der Grundbetrag gilt nicht für Sirupe mit einer Reinheit von weniger als 85 v. H. (Verordnung (EG) Nr. 2135/95). Der Saccharosegehalt
wird gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 bestimmt.

(2) Nur auf die in Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 genannten Erzeugnisse anwendbar.
(3) Der Grundbetrag gilt nicht für das im Anhang unter Punkt 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3513/92 beschriebene Erzeugnis (ABl. L 355

vom 5.12.1992, S. 12).
(4) Anwendbar nur auf die in Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 genannten Erzeugnisse.

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission
(ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6) festgelegt.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1264/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5
dritter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erstattungen, die bei der Ausfuhr von Weiß- und
Rohzucker anzuwenden sind, wurden durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1204/2002 der Kommission (3) festge-
setzt.

(2) Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 1069/
2002 enthaltenen Modalitäten auf die Angaben, über die
die Kommission gegenwärtig verfügt, führt dazu, dass

die derzeit geltenden Ausfuhrerstattungen entsprechend
dem Anhang zu dieser Verordnung zu ändern sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem Zustand
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 genannten und nicht denaturierten Erzeugnisse, die
im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1069/2002 festgesetzt
wurden, werden wie im Anhang angegeben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. Juli 2002 zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und
Rohzucker in unverändertem Zustand

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der Erstattung

1701 11 90 9100 A00 EUR/100 kg 39,69 (1)
1701 11 90 9910 A00 EUR/100 kg 39,69 (1)
1701 11 90 9950 A00 EUR/100 kg (2)
1701 12 90 9100 A00 EUR/100 kg 39,69 (1)
1701 12 90 9910 A00 EUR/100 kg 39,69 (1)
1701 12 90 9950 A00 EUR/100 kg (2)
1701 91 00 9000 A00 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg

Reingewicht
0,4315

1701 99 10 9100 A00 EUR/100 kg 43,15
1701 99 10 9910 A00 EUR/100 kg 43,15
1701 99 10 9950 A00 EUR/100 kg 43,15
1701 99 90 9100 A00 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg

Reingewicht
0,4315

(1) Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn der Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers von 92
v. H. abweicht, wird der anwendbare Erstattungsbetrag gemäß den Bestimmungen von Artikel 28 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 des Rates errechnet.

(2) Diese Festsetzung wurde ausgesetzt durch die Verordnung (EWG) Nr. 2689/85 der Kommission (ABl. L 255 vom 26.9.1985, S. 12),
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3251/85 (ABl. L 309 vom 21.11.1985, S. 14).

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission
(ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6) festgelegt.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1265/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Änderung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr von bestimmten Milcherzeugnissen in Form
von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung Nr. 509/2002 (2), insbesondere auf Artikel 31
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erstattungsbeträge, die ab 1. Juli 2002 bei der
Ausfuhr von den im Anhang genannten Erzeugnissen in
Form von Waren, die nicht unter Anhang I des Vertrages
fallen, anzuwenden sind, wurden durch die Verordnung
(EG) Nr. 1171/2002 der Kommission (3) festgesetzt.

(2) Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 1171/
2002 enthaltenen Vorschriften und Kriterien auf die

Angaben, über die die Kommission gegenwärtig verfügt,
führt dazu, dass die gegenwärtig geltenden Ausfuhrer-
stattungen entsprechend dem Anhang zu dieser Verord-
nung zu ändern sind.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in der Verordnung (EG) Nr. 1171/2002 festgesetzten Erstat-
tungssätze werden wie im Anhang zu dieser Verordnung ange-
geben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. Juli 2002 zur Änderung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr von
bestimmten Milcherzeugnissen in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

(EUR/100 kg)

KN-Code Warenbezeichnung Erstattungssätze

ex 0402 10 19 Milch, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, ohne Zusatz von
Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Fettgehalt von weniger als 1,5 GHT
(PG 2):

a) bei Ausfuhr von Waren des KN-Codes 3501 —

b) bei Ausfuhr anderer Waren 85,00

ex 0402 21 19 Milch, in Pulverform oder in anderer fester Form, ohne Zusatz von Zucker oder
anderen Süßmitteln, mit einem Fettgehalt von 26 GHT (PG 3):

a) bei der Ausfuhr von Waren, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97
hergestellte verbilligte Butter oder Sahne in Form von PG 3 gleichgestellten
Erzeugnissen enthalten 94,61

b) bei der Ausfuhr anderer Waren 120,90

ex 0405 10 Butter, mit einem Fettgehalt von 82 Gewichtshundertteilen (PG 6):

a) bei der Ausfuhr von Waren, die Billigbutter oder Rahm enthalten und die
unter den in der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Bedingungen
hergestellt sind 100,00

b) bei der Ausfuhr von Waren des KN-Codes 2106 90 98 mit einem Milchfett-
gehalt von 40 GHT oder mehr 192,25

c) bei der Ausfuhr anderer Waren 185,00



VERORDNUNG (EG) Nr. 1266/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Änderung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr bestimmter Erzeugnisse des Zuckersektors in
Form von nicht unter Anhang I des Vertrages fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5 Buch-
stabe a) und Artikel 27 Absatz 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erstattungsbeträge, die ab 1. Juli 2002 bei der
Ausfuhr von den im Anhang genannten Erzeugnissen in
Form von Waren, die nicht unter Anhang I des Vertrags
fallen, anzuwenden sind, wurden durch die Verordnung
(EG) Nr. 1170/2002 der Kommission (3) festgesetzt.

(2) Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 1170/
2002 enthaltenen Vorschriften und Kriterien auf die

Angaben, über die die Kommission gegenwärtig verfügt,
führt dazu, dass die gegenwärtig geltenden Ausfuhrer-
stattungen entsprechend dem Anhang zu dieser Verord-
nung zu ändern sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in der Verordnung (EG) Nr. 1170/2002 festgesetzten Erstat-
tungssätze werden wie im Anhang zu dieser Verordnung ange-
geben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. Juli 2002 zur Änderung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr
bestimmter Erzeugnisse des Zuckersektors in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

Erstattungssätze in EUR/100 kg

Erzeugnis
bei Festlegung der Erstattungen

im Voraus in den anderen Fällen

Weißzucker: 43,15 43,15



VERORDNUNG (EG) Nr. 1267/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Erteilung von Ausfuhrlizenzen nach dem Verfahren B im Sektor Obst und Gemüse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1961/2001 der Kommis-
sion vom 8. Oktober 2001 mit Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich der
Ausfuhrerstattungen für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1176/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 1110/2002 der Kommis-
sion (3) wurden die Richtmengen festgesetzt, für die nach
dem Verfahren B außerhalb der Nahrungsmittelhilfe
Ausfuhrlizenzen erteilt werden.

(2) Nach den der Kommission zurzeit vorliegenden Kennt-
nissen könnten die für den derzeitigen Ausfuhrzeitraum
vorgesehenen Richtmengen bei Orangen bald über-
schritten werden. Diese Überschreitung würde eine

reibungslose Anwendung von Ausfuhrerstattungen im
Sektor Obst und Gemüse beeinträchtigen.

(3) Angesichts dieser Lage sind Anträge auf Erteilung von
Lizenzen nach dem Verfahren B, die für nach dem 11.
Juli 2002 ausgeführte Orangen gestellt werden, bis zum
Ende des derzeitigen Ausfuhrzeitraums abzulehnen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1110/2002 gestellte
Anträge, welche nach dem Verfahren B die Erteilung von
Lizenzen für die Ausfuhr von Orangen betreffen und für welche
die Ausfuhranmeldungen nach dem 11. Juli 2002 und vor dem
17. September 2002 angenommen werden, sind abzulehnen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1268/2002 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2002

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von
Weizen oder Roggen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
bestimmt, dass der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 derselben Verordnung genannten Erzeugnisse
und den Preisen für diese Erzeugnisse in der Gemein-
schaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgegli-
chen werden kann.

(2) Bei der Festsetzung der Erstattungen sind die Faktoren zu
berücksichtigen, die in Artikel 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1501/95 der Kommission vom 29. Juni 1995 mit
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der Gewährung von
Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der bei
Störungen im Getreidesektor zu treffenden
Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 602/2001 (4), aufgeführt sind.

(3) Für Mehle, Grobgrieß und Feingrieß aus Weizen und
Roggen muss die auf diese Erzeugnisse anwendbare
Erstattung unter Berücksichtigung der zur Herstellung
der betreffenden Erzeugnisse notwendigen Getreide-
menge berechnet werden. Diese Mengen sind in der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 festgesetzt worden.

(4) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim-
mung notwendig machen.

(5) Die Erstattung muss mindestens einmal monatlich festge-
setzt werden. Sie kann innerhalb dieses Zeitraums abge-
ändert werden.

(6) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage der Getreidemärkte und insbesondere auf die Notie-
rungen oder Preise dieser Erzeugnisse in der Gemein-
schaft und auf dem Weltmarkt führt zur Festsetzung der
Erstattung in Höhe der im Anhang genannten Beträge.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Buchstaben
a), b) und c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannten
Erzeugnisse, Malz ausgenommen, in unverändertem Zustand
sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. Juli 2002 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide,
Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen

1001 10 00 9200 — EUR/t —

1001 10 00 9400 — EUR/t —

1001 90 91 9000 — EUR/t —

1001 90 99 9000 C01 EUR/t 0

1002 00 00 9000 C06 EUR/t 0

1003 00 10 9000 — EUR/t —

1003 00 90 9000 C07 EUR/t 0

1004 00 00 9200 — EUR/t —

1004 00 00 9400 C06 EUR/t 0

1005 10 90 9000 — EUR/t —

1005 90 00 9000 C07 EUR/t 0

1007 00 90 9000 — EUR/t —

1008 20 00 9000 — EUR/t —

1101 00 11 9000 — EUR/t —
1101 00 15 9100 C01 EUR/t 6,85
1101 00 15 9130 C01 EUR/t 6,40
1101 00 15 9150 C01 EUR/t 5,90
1101 00 15 9170 C01 EUR/t 5,45
1101 00 15 9180 C01 EUR/t 5,10
1101 00 15 9190 — EUR/t —
1101 00 90 9000 — EUR/t —
1102 10 00 9500 C01 EUR/t 61,65
1102 10 00 9700 C01 EUR/t 48,60
1102 10 00 9900 — EUR/t —
1103 11 10 9200 C06 EUR/t 0 (1)
1103 11 10 9400 C06 EUR/t 0 (1)
1103 11 10 9900 — EUR/t —
1103 11 90 9200 C06 EUR/t 0 (1)
1103 11 90 9800 — EUR/t —

(1) Enthält das Erzeugnis gepressten agglomerierten Grieß, wird keine Erstattung gewährt.

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom
24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die übrigen Bestimmungen sind wie folgt festgelegt:
C01 Alle Bestimmungen außer Polen, Litauen, Estland, Lettland und Ungarn.
C06 Alle Bestimmungen außer Litauen, Estland, Lettland und Ungarn.
C07 Alle Bestimmungen außer Estland, Lettland und Ungarn.



RICHTLINIE 2002/46/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 10. Juni 2002

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Nahrungsergänzungsmittel

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Gemeinschaft werden immer mehr Erzeugnisse als
Lebensmittel in den Verkehr gebracht, die Nährstoffkon-
zentrate enthalten und zur Ergänzung der Zufuhr dieser
Nährstoffe aus der normalen Ernährung dargeboten
werden.

(2) Für diese Erzeugnisse gelten in den Mitgliedstaaten unter-
schiedliche einzelstaatliche Rechtsvorschriften, die den
freien Verkehr mit diesen Erzeugnissen behindern, zu
ungleichen Wettbewerbsbedingungen führen und
dadurch das Funktionieren des Binnenmarkts unmittelbar
beeinträchtigen können. Daher müssen Gemeinschafts-
vorschriften über diese als Lebensmittel in den Verkehr
gebrachten Erzeugnisse erlassen werden.

(3) Eine geeignete, abwechslungsreiche Ernährung sollte in
der Regel alle für eine normale Entwicklung und die
Erhaltung einer guten Gesundheit erforderlichen
Nährstoffe in den Mengen bieten, die auf der Grundlage
allgemein anerkannter wissenschaftlicher Daten ermittelt
wurden und empfohlen werden. Aus Untersuchungen
geht jedoch hervor, dass dieser Idealfall in der Gemein-
schaft nicht auf alle Nährstoffe und alle Bevölkerungs-
gruppen zutrifft.

(4) Infolge ihrer besonderen Art der Lebensführung oder aus
anderen Gründen entscheiden sich die Verbraucher
mitunter dafür, die Zufuhr bestimmter Nährstoffe durch
Nahrungsergänzungsmittel zu ergänzen.

(5) Um ein hohes Schutzniveau für die Verbraucher zu
gewährleisten und ihre Wahl zu erleichtern, müssen die
Erzeugnisse, die in den Verkehr gebracht werden, sicher
und mit einer ausreichenden und sachgerechten Kenn-
zeichnung versehen sein.

(6) Nahrungsergänzungsmittel können eine breite Palette
von Nährstoffen und anderen Zutaten enthalten, unter
anderem, aber nicht ausschließlich, Vitamine, Mineral-

stoffe, Aminosäuren, essenzielle Fettsäuren, Ballaststoffe
und verschiedene Pflanzen und Kräuterextrakte.

(7) Diese Richtlinie sollte zunächst spezifische Vorschriften
für Vitamine und Mineralstoffe festlegen, die als Zutaten
für Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden. Auch
die Nahrungsergänzungsmittel, zu deren Zutaten Vita-
mine oder Mineralstoffe sowie andere Zutaten zählen,
sollten den spezifischen Vorschriften dieser Richtlinie in
Bezug auf Vitamine und Mineralstoffe entsprechen.

(8) Spezifische Vorschriften über andere Nährstoffe als Vita-
mine und Mineralstoffe oder über andere Stoffe mit
ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung,
die als Zutaten von Nahrungsergänzungsmitteln Verwen-
dung finden, sollten zu einem späteren Zeitpunkt festge-
legt werden, sofern ausreichende und sachgerechte
wissenschaftliche Daten über diese Stoffe vorliegen. Bis
zum Erlass derartiger spezieller Gemeinschaftsvor-
schriften und unbeschadet der Bestimmungen des
Vertrags können die nationalen Bestimmungen über
Nährstoffe oder andere Stoffe mit ernährungsspezifischer
oder physiologischer Wirkung, die als Zutaten von
Nahrungsergänzungsmitteln Verwendung finden und für
die keine speziellen Gemeinschaftsvorschriften erlassen
wurden, angewandt werden.

(9) In Nahrungsergänzungsmitteln sollten nur Vitamine und
Mineralstoffe zugelassen werden, die in der Ernährung
normalerweise vorkommen und als Bestandteil der
Ernährung verzehrt werden, was jedoch nicht bedeutet,
dass sie darin vorkommen müssen. Eine mögliche
Kontroverse darüber, um welche Nährstoffe es sich dabei
handelt, sollte vermieden werden. Daher ist die Ausarbei-
tung einer Positivliste dieser Vitamine und Mineralstoffe
angebracht.

(10) Es existiert ein breites Spektrum von Vitaminpräparaten
und Mineralstoffen, die bei der Herstellung der derzeit in
einigen Mitgliedstaaten im Verkehr befindlichen
Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden und die
nicht vom Wissenschaftlichen Lebensmittelausschuss
bewertet wurden und demzufolge nicht in den Positiv-
listen aufgeführt sind. Diese Vitaminpräparate und Mine-
ralstoffe sollten der Europäischen Behörde für Lebensmit-
telsicherheit zur dringlichen Bewertung vorgelegt
werden, sobald die interessierten Kreise die entspre-
chenden Unterlagen unterbreiten.
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(11) Die chemischen Stoffe, die bei der Herstellung von
Nahrungsergänzungsmitteln als Vitamin- und Mineral-
quellen verwendet werden, müssen nicht nur sicher sein,
sondern vom Körper auch verwertet werden können.
Daher sollte für diese Stoffe eine Positivliste erstellt
werden. Die Stoffe, die der Wissenschaftliche Lebensmit-
telausschuss anhand der genannten Kriterien für die
Verwendung bei der Herstellung von Lebensmitteln für
Kleinkinder und Säuglinge und von anderen Lebensmit-
teln, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind,
gebilligt hat, können auch bei der Herstellung von
Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden.

(12) Um mit den wissenschaftlichen und technischen
Entwicklungen Schritt zu halten, ist gegebenenfalls eine
schnelle Überarbeitung der Listen erforderlich. Diese
Überarbeitungen stellen technische Durchführungsmaß-
nahmen dar, deren Erlass zur Verfahrensvereinfachung
und -beschleunigung der Kommission übertragen werden
sollte.

(13) Eine zu hohe Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen
kann nachteilige Wirkungen für die Gesundheit haben;
diese Gefahr rechtfertigt es, gegebenenfalls sichere
Höchstmengen für diese in Nahrungsergänzungsmitteln
enthaltenen Stoffe festzulegen. Diese Mengen sollten die
Gewähr dafür bieten, dass der normale Gebrauch der
Erzeugnisse gemäß den Anweisungen des Herstellers für
den Verbraucher sicher ist.

(14) Deshalb sollten bei der Festsetzung der Höchstmengen
sowohl die sicheren Höchstmengen an Vitaminen und
Mineralstoffen, die durch eine wissenschaftliche Risiko-
bewertung auf der Grundlage allgemein anerkennbarer
wissenschaftlicher Daten ermittelt wurden, als auch die
Zufuhr dieser Nährstoffe aus der normalen Ernährung
berücksichtigt werden. Bei der Festsetzung von
Höchstmengen wird zudem den Referenzmengen gebüh-
rend Rechnung getragen.

(15) Nahrungsergänzungsmittel werden von den Verbrau-
chern zur Ergänzung der Zufuhr aus der Ernährung
gekauft. Damit dieser Zweck tatsächlich erfüllt wird,
sollten Vitamine und Mineralstoffe, wenn sie auf dem
Etikett von Nahrungsergänzungsmitteln angegeben sind,
in signifikanter Menge im Erzeugnis enthalten sein.

(16) Die Festlegung spezieller Höchst- und Mindestmengen
für in Nahrungsergänzungsmitteln enthaltene Vitamine
und Mineralstoffe auf der Grundlage der in dieser Richt-
linie festgelegten Kriterien und einer angemessenen
wissenschaftlichen Beratung stellt eine Durchführungs-
maßnahme dar, mit der die Kommission betraut werden
sollte.

(17) Die Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettie-
rung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die
Werbung hierfür (1) enthält allgemeine Etikettierungsvor-
schriften und Definitionen, die nicht wiederholt zu
werden brauchen. Die vorliegende Richtlinie sollte somit

auf die erforderlichen zusätzlichen Vorschriften
beschränkt werden.

(18) Die Richtlinie 90/496/EWG des Rates vom 24.
September 1990 über die Nährwertkennzeichnung von
Lebensmitteln (2) gilt nicht für Nahrungsergänzungs-
mittel. Informationen über den Nährstoffgehalt von
Nahrungsergänzungsmitteln sind jedoch eine wesentliche
Voraussetzung dafür, dass der Verbraucher, der diese
Erzeugnisse kauft, eine sachkundige Wahl treffen und die
Nahrungsergänzungsmittel sachgerecht und gefahrlos
verwenden kann. In Anbetracht der Art der Erzeugnisse
sollten sich diese Informationen auf die tatsächlich darin
enthaltenen Nährstoffe beschränken und zwingend
vorgeschrieben sein.

(19) Wegen des besonderen Charakters von Nahrungsergän-
zungsmitteln sollten die für die Überwachung
zuständigen Stellen über zusätzliche Mittel verfügen,
damit die effiziente Überwachung dieser Erzeugnisse
erleichtert wird.

(20) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (3) erlassen werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Diese Richtlinie gilt für Nahrungsergänzungsmittel, die
als Lebensmittel in den Verkehr gebracht und als solche aufge-
macht werden. Diese Erzeugnisse werden nur vorverpackt an
den Endverbraucher abgegeben.

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für Arzneimittel, die in der
Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemein-
schaftskodexes für Humanarzneimittel (4) definiert sind.

Artikel 2

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Nahrungsergänzungsmittel“ Lebensmittel, die dazu
bestimmt sind, die normale Ernährung zu ergänzen und die
aus Einfach- oder Mehrfachkonzentraten von Nährstoffen
oder sonstigen Stoffen mit ernährungsspezifischer oder
physiologischer Wirkung bestehen und in dosierter Form in
den Verkehr gebracht werden, d. h. in Form von z. B.
Kapseln, Pastillen, Tabletten, Pillen und anderen ähnlichen
Darreichungsformen, Pulverbeuteln, Flüssigampullen,
Flaschen mit Tropfeinsätzen und ähnlichen Darreichungs-
formen von Flüssigkeiten und Pulvern zur Aufnahme in
abgemessenen kleinen Mengen;

b) „Nährstoffe“ die folgenden Stoffe:
i) Vitamine,
ii) Mineralstoffe.

12.7.2002L 183/52 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 109 vom 6.5.2000, S. 29.

(2) ABl. L 276 vom 6.10.1990, S. 40.
(3) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
(4) ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67.



Artikel 3

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Nahrungsergänzungs-
mittel in der Gemeinschaft nur dann in den Verkehr gebracht
werden dürfen, wenn sie den Vorschriften dieser Richtlinie
entsprechen.

Artikel 4

(1) Im Falle von Vitaminen und Mineralstoffen dürfen vorbe-
haltlich des Absatzes 6 nur die in Anhang I aufgeführten Vita-
mine und Mineralstoffe in den in Anhang II aufgeführten
Formen für die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln
verwendet werden.

(2) Die Reinheitskriterien für die in Anhang II aufgeführten
Stoffe werden nach dem Verfahren des Artikels 13 Absatz 2
erlassen, sofern sie nicht aufgrund von Absatz 3 gelten.

(3) Für die in Anhang II aufgeführten Stoffe gelten die Rein-
heitskriterien, die durch Gemeinschaftsvorschriften im Hinblick
auf ihre Verwendung bei der Herstellung von Lebensmitteln zu
anderen als den von dieser Richtlinie erfassten Zwecken festge-
legt wurden.

(4) Für die in Anhang II aufgeführten Stoffe, für die im
Gemeinschaftsrecht keine Reinheitskriterien festgelegt wurden,
gelten — bis zum Erlass solcher Spezifikationen — die allge-
mein anerkennbaren Reinheitskriterien, die von internationalen
Gremien empfohlen werden, und nationale Bestimmungen mit
strengeren Reinheitskriterien dürfen so lange beibehalten
werden.

(5) Änderungen der Listen, auf die in Absatz 1 Bezug
genommen wird, werden nach dem Verfahren des Artikels 13
Absatz 2 erlassen.

(6) Abweichend von Absatz 1 und bis zum 31. Dezember
2009 können die Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet die
Verwendung von nicht in Anhang I aufgeführten Vitaminen
und Mineralstoffen oder von Vitaminen und Mineralstoffen in
anderen als in den in Anhang II aufgeführten Formen zulassen,
vorausgesetzt, dass

a) der betreffende Stoff in einem oder mehreren Nahrungs-
ergänzungsmitteln verwendet wird, die sich zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Richtlinie in der Gemeinschaft im
Verkehr befinden,

b) sich die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit auf
der Grundlage eines Dossiers, in dem die Verwendung dieses
Stoffes befürwortet wird und das der Mitgliedstaat der
Kommission spätestens am 12. Juli 2005 unterbreitet, nicht
dagegen ausgesprochen hat, dass der betreffende Stoff bzw.
der Stoff in der betreffenden Form bei der Herstellung von
Nahrungsergänzungsmitteln verwendet wird.

(7) Ungeachtet des Absatzes 6 können die Mitgliedstaaten in
Bezug auf den Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln, die
Vitamine und Mineralstoffe enthalten, welche nicht in der Liste
in Anhang I enthalten sind oder nicht in den in Anhang II
aufgeführten Formen vorliegen, die bestehenden nationalen
Beschränkungen oder Verbote im Einklang mit den Bestim-
mungen des Vertrags weiter anwenden.

(8) Spätestens am 12. Juli 2007 unterbreitet die Kommission
dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über
die Zweckmäßigkeit der Aufstellung spezieller Vorschriften,
insbesondere gegebenenfalls Positivlisten betreffend andere als

die in Absatz 1 genannten Kategorien von Nährstoffen oder
sonstigen Stoffen mit ernährungsspezifischer oder physiologi-
scher Wirkung, zusammen mit den von ihr für erforderlich
erachteten Vorschlägen zur Änderung dieser Richtlinie.

Artikel 5

(1) Für Vitamine und Mineralstoffe, die in Nahrungsergän-
zungsmitteln enthalten sind, werden Höchstmengen, bezogen
auf die vom Hersteller empfohlene Tagesdosis, festgesetzt,
wobei folgenden Mengen Rechnung zu tragen ist:

a) den sicheren Höchstmengen an Vitaminen und Mineral-
stoffen, die durch eine wissenschaftliche Risikobewertung
auf der Grundlage allgemein anerkannter wissenschaftlicher
Daten ermittelt werden, wobei gegebenenfalls die unter-
schiedlichen Sensibilitäten der einzelnen Verbraucher-
gruppen zu berücksichtigen sind,

b) den Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen, die im
Rahmen der Ernährung aus anderen Quellen zugeführt
werden.

(2) Bei der Festsetzung der in Absatz 1 genannten
Höchstmengen werden zudem die Bevölkerungsreferenzmengen
für Vitamine und Mineralstoffe gebührend berücksichtigt.

(3) Um zu gewährleisten, dass Nahrungsergänzungsmittel
Vitamine und Mineralstoffe in ausreichenden Mengen enthalten,
sind gegebenenfalls Mindestmengen, bezogen auf die vom
Hersteller empfohlene Tagesdosis, festzusetzen.

(4) Die Höchst- und Mindestmengen, auf die in den
Absätzen 1, 2 und 3 Bezug genommen wird, werden nach dem
Verfahren des Artikels 13 Absatz 2 festgesetzt.

Artikel 6

(1) Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie
2000/13/EG ist die Verkehrsbezeichnung der Erzeugnisse, die
unter die vorliegende Richtlinie fallen, „Nahrungsergänzungs-
mittel“.

(2) Die Kennzeichnung, die Aufmachung und die Werbung
dürfen Nahrungsergänzungsmitteln keine Eigenschaften
zuschreiben, die der Verhütung, Behandlung oder Heilung einer
Humanerkrankung dienen, und dürfen auch nicht auf solche
Eigenschaften hinweisen.

(3) Unbeschadet der Richtlinie 2000/13/EG muss die Kenn-
zeichnung zwingend die folgenden Angaben enthalten:

a) die Namen der Kategorien von Nährstoffen oder sonstigen
Stoffen, die für das Erzeugnis kennzeichnend sind, oder eine
Angabe zur Beschaffenheit dieser Nährstoffe oder sonstigen
Stoffe;

b) die empfohlene tägliche Verzehrsmenge in Portionen des
Erzeugnisses,

c) einen Warnhinweis, die angegebene empfohlene Tagesdosis
nicht zu überschreiten,

d) einen Hinweis darauf, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht
als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet
werden sollten,

e) einen Hinweis darauf, dass die Produkte außerhalb der
Reichweite von kleinen Kindern zu lagern sind.
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Artikel 7

Die Kennzeichnung und Aufmachung von Nahrungsergän-
zungsmitteln und die Werbung dafür dürfen keinen Hinweis
enthalten, mit dem behauptet oder suggeriert wird, dass bei
einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung im Allge-
meinen die Zufuhr angemessener Nährstoffmengen nicht
möglich sei.

Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
erforderlichenfalls nach dem Verfahren des Artikels 13 Absatz
2 genauer festgelegt.

Artikel 8

(1) Die Menge der Nährstoffe oder sonstigen Stoffe mit
ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung, die in
dem Erzeugnis enthalten ist, ist in numerischer Form auf dem
Etikett anzugeben. Für Vitamine und Mineralstoffe sind die in
Anhang I angegebenen Einheiten zu verwenden.

Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Absatz werden
erforderlichenfalls nach dem Verfahren des Artikels 13 Absatz
2 genauer festgelegt.

(2) Die Mengenangabe der Nährstoffe oder sonstigen Stoffe
hat pro empfohlener Tagesdosis des Erzeugnisses, die auf dem
Etikett angegeben ist, zu erfolgen.

(3) Informationen über Vitamine und Mineralstoffe sind
gegebenenfalls auch als Prozentsatz der im Anhang der Richt-
linie 90/496/EWG genannten Referenzwerte anzugeben.

Artikel 9

(1) Die in Artikel 8 Absätze 1 und 2 genannten angegebenen
Werte sind Durchschnittswerte, die auf der Analyse des Erzeug-
nisses durch den Hersteller beruhen.

Weitere Durchführungsbestimmungen zu diesem Absatz insbe-
sondere im Hinblick auf Unterschiede zwischen den angege-
benen Werten und denjenigen, die bei offiziellen Überprü-
fungen ermittelt werden, werden nach dem Verfahren des
Artikels 13 Absatz 2 erlassen.

(2) Der in Artikel 8 Absatz 3 genannte Prozentsatz der Refe-
renzwerte für Vitamine und Mineralstoffe kann auch in grafi-
scher Form angegeben werden.

Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Absatz werden
erforderlichenfalls nach dem Verfahren des Artikels 13 Absatz
2 erlassen werden.

Artikel 10

Um eine effiziente Überwachung der Nahrungsergänzungsmittel
zu erleichtern, können die Mitgliedstaaten vorschreiben, dass
der Hersteller des Erzeugnisses oder der in ihrem Gebiet für das
Inverkehrbringen Verantwortliche der zuständigen Behörde das
Inverkehrbringen anzeigt, indem er ihr ein Muster des für das
Erzeugnis verwendeten Etiketts übermittelt.

Artikel 11

(1) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 7 dürfen die Mitglied-
staaten den Handel mit den in Artikel 1 genannten Erzeug-
nissen nicht aus Gründen ihrer Zusammensetzung, Herstel-
lungsmerkmale, Aufmachung oder Kennzeichnung untersagen
oder beschränken, wenn die Erzeugnisse dieser Richtlinie und
den etwaigen zu ihrer Durchführung erlassenen Gemeinschafts-
bestimmungen entsprechen.

(2) Unbeschadet des Vertrags, insbesondere der Artikel 28
und 30, berührt Absatz 1 nicht die einzelstaatlichen Bestim-
mungen, die in Ermangelung von aufgrund dieser Richtlinie
erlassenen Gemeinschaftsbestimmungen gelten.

Artikel 12

(1) Stellt ein Mitgliedstaat mit eingehender Begründung
anhand neuer Informationen oder einer neuen Beurteilung der
vorliegenden Informationen nach dem Erlass dieser Richtlinie
oder eines zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakts der
Gemeinschaft fest, dass ein in Artikel 1 genanntes Erzeugnis die
menschliche Gesundheit gefährdet, obwohl es den genannten
Bestimmungen entspricht, so kann dieser Mitgliedstaat die
Anwendung der einschlägigen Bestimmungen in seinem Gebiet
vorläufig aussetzen oder einschränken. Er teilt dies den anderen
Mitgliedstaaten und der Kommission unverzüglich unter
Angabe der Gründe für seine Entscheidung mit.

(2) Die Kommission prüft so bald wie möglich die von dem
betreffenden Mitgliedstaat angegebenen Gründe und konsultiert
die Mitgliedstaaten im Ständigen Ausschuss für die Lebensmit-
telkette und die Tiergesundheit; anschließend gibt sie unverzüg-
lich ihre Stellungnahme ab und ergreift die geeigneten
Maßnahmen.

(3) Ist die Kommission der Ansicht, dass diese Richtlinie
oder die zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte der
Gemeinschaft geändert werden müssen, um den in Absatz 1
genannten Schwierigkeiten zu begegnen und den Schutz der
menschlichen Gesundheit zu gewährleisten, so leitet sie im
Hinblick auf die Annahme dieser Änderungen das Verfahren
des Artikels 13 Absatz 2 ein. Der Mitgliedstaat, der die Schutz-
maßnahmen getroffen hat, kann sie in diesem Fall beibehalten,
bis die Änderungen erlassen worden sind.

Artikel 13

(1) Die Kommission wird von dem durch die Verordnung
(EG) Nr. 178/2000 (1) geschaffenen Ständigen Ausschuss für die
Lebensmittelkette und die Tiergesundheit (nachstehend
„Ausschuss“ genannt) unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
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Artikel 14

Vorschriften, die sich auf die öffentliche Gesundheit auswirken
können, werden nach Anhörung der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit erlassen.

Artikel 15

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens zum 31. Juli 2003 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Diese Rechts- und Verwaltungsvorschriften werden dergestalt
angewandt, dass

a) der Verkehr mit Erzeugnissen, die dieser Richtlinie entspre-
chen, spätestens ab dem 1. August 2003 zugelassen wird;

b) der Verkehr mit Erzeugnissen, die dieser Richtlinie nicht
entsprechen, spätestens ab dem 1. August 2005 untersagt
wird.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der

amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 16

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 17

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 10. Juni 2002.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
J. PIQUÉ I CAMPS
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ANHANG I

Vitamine und Mineralstoffe, die bei der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden dürfen

1. Vi tamine

Vitamin A (µg RE)

Vitamin D (µg)

Vitamin E (mg α-TE)

Vitamin K (µg)

Vitamin B1 (mg)

Vitamin B2 (mg)

Niacin (mg NE)

Pantothensäure (mg)

Vitamin B6 (mg)

Folsäure (µg)

Vitamin B12 (µg)

Biotin (µg)

Vitamin C (mg)

2. Minera lstoffe

Calcium (mg)

Magnesium (mg)

Eisen (mg)

Kupfer (µg)

Jod (µg)

Zink (mg)

Mangan (mg)

Natrium (mg)

Kalium (mg)

Selen (µg)

Chrom (µg)

Molybdän (µg)

Fluor (mg)

Chlor (mg)

Phosphor (mg)



ANHANG II

Vitamine und Mineralstoffe, die bei der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden dürfen

A. Vitamine

1. VITAMIN A

a) Retinol

b) Retinylacetat

c) Retinylpalmitat

d) Beta-Carotin

2. VITAMIN D

a) Cholecalciferol

b) Ergocalciferol

3. VITAMIN E

a) D-alpha-Tocopherol

b) DL-alpha-Tocopherol

c) D-alpha-Tocopherylacetat

d) DL-alpha-Tocopherylacetat

e) D-alpha-Tocopherylsäuresuccinat

4. VITAMIN K

a) Phylloquinon (Phytomenadion)

5. VITAMIN B1

a) Thiaminhydrochlorid

b) Thiaminmononitrat

6. VITAMIN B2

a) Riboflavin

b) Riboflavin 5’-phosphate, Natrium

7. NIACIN

a) Nicotinsäure

b) Nicotinamid

8. PANTOTHENSÄURE

a) Calcium-D-pantothenat

b) Natrium-D-pantothenat

c) D-Panthenol

9. VITAMIN B6

a) Pyridoxinhydrochlorid

b) Pyridoxin-5’-phosphat

10. FOLSÄURE

a) Pteroylmonoglutaminsäure

11. VITAMIN B12

a) Cyanocobalamin

b) Hydroxocobalamin

12. BIOTIN

a) D-Biotin

13. VITAMIN C

a) L-Ascorbinsäure

b) Natrium-L-ascorbat

c) Calcium-L-ascorbat

d) Kalium-L-ascorbat

e) L-Ascorbyl 6-palmitat

B. Minera ls tof fe

Calciumcarbonat

Calciumchlorid

Calciumsalze der Zitronensäure

Calciumgluconat

Calciumglycerophosphat

Calciumlactat

Calciumsalze der Orthophosphorsäure

Calciumhydroxid

Calciumoxid

Magnesiumacetat

Magnesiumcarbonat

Magnesiumchlorid

Magnesiumsalze der Zitronensäure

Magnesiumsagluconat

Magnesiumglycerophosphat

Magnesiumsalze der Orthophosphorsäure

Magnesiumlactat

Magnesiumhydroxid

Magnesiumoxid

Magnesiumsulphat

Eisencarbonat

Eisencitrat

Eisenammoniumcitrat

Eisengluconat

Eisenfumarat

Eisennatriumdiphosphat

Eisenlactat

Eisensulphat

Eisendiphosphat (Eisenpyrophosphat)

Eisensaccharat

elementares Eisen (Carbonyl + elektrolytisch +
wasserstoffreduziert)

Kupfercarbonat

Kupfercitrat

Kupfergluconat

Kupfersulphat

Kupferlysinkomplex
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Natriumiodid

Natriumiodat

Kaliumiodid

Kaliumiodat

Zinkacetat

Zinkchlorid

Zinkcitrat

Zinkgluconat

Zinklactat

Zinkoxid

Zinkcarbonat

Zinksulphat

Mangancarbonat

Manganchlorid

Mangancitrat

Mangangluconat

Manganglycerophosphat

Mangansulphat

Natriumbicarbonat

Natriumcarbonat

Natriumchlorid

Natriumcitrat

Natriumgluconat

Natriumlactat

Natriumhydroxid

Natriumsalze der Orthophosphorsäure

Kaliumbicarbonat

Kaliumcarbonat

Kaliumchlorid

Kaliumcitrat

Kaliumgluconat

Kaliumglycerophosphat

Kaliumlactat

Kaliumhydroxid

Kaliumsalze der Orthophosphorsäure

Natriumselenat

Natriumhydrogenselenit

Natriumselenit

Chrom-(III)-Chlorid

Chrom-(III)-Sulphat

Ammoniummolybdat (Molybdän (VI))

Natriummolybdat (Molybdän (VI))

Kaliumfluorid

Natriumfluorid
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RICHTLINIE 2002/62/EG DER KOMMISSION
vom 9. Juli 2002

zur neunten Anpassung von Anhang I der Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbrin-
gens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen an den technischen

Fortschritt (zinnorganische Verbindungen)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 76/769/EWG des Rates vom 27. Juli
1976 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehr-
bringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und
Zubereitungen (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/
91/EG der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 2a, einge-
führt durch die Richtlinie 89/678/EWG des Rates (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 1999/51/EG der Kommission (4) zur
fünften Anpassung des Anhangs I der Richtlinie 76/769/
EWG an den technischen Fortschritt verbietet die
Verwendung zinnorganischer Verbindungen zur Verhin-
derung von Bewuchs an den Bootskörpern von Schiffen
mit einer Gesamtlänge von weniger als 25 m sowie von
Schiffen jeder Länge, die überwiegend auf Binnenwasser-
straßen und Seen eingesetzt werden. In dieser Richtlinie
wird eine Überarbeitung der Vorschriften für zinnorgani-
sche Verbindungen in Antifouling-Erzeugnissen gefordert
unter uneingeschränkter Berücksichtigung der Entwick-
lungen in der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation
(IMO), insbesondere des Aufrufs ihres Ausschusses für
den Schutz der Meeresumwelt zu einem weltweiten
Verbot zinnorganischer Verbindungen als Biozide in
anwuchsverhindernden Erzeugnissen für Schiffe bis zum
1. Januar 2003.

(2) Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass bestimmte
anwuchsverhindernde Erzeugnisse für Schiffe ein
beträchtliches Risiko für die aquatische Umwelt
darstellen. Ein internationales Übereinkommen zur
Überwachung schädlicher Antifouling-Erzeugnisse, auf
das man sich auf einer diplomatischen Konferenz der
IMO im Oktober 2001 einigte, beinhaltet ein Verbot der
Behandlung von Schiffen mit zinnorganischen Verbin-
dungen, die als Biozide in Antifouling-Anstrichen
wirken.

(3) Das Verbot der Anwendung oder Wiederanwendung von
zinnorganischen Verbindungen hat einen direkten
Einfluss auf das Funktionieren des Binnenmarkts für
zinnorganische Verbindungen; deshalb müssen die
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet
angeglichen und folglich Anhang I der Richtlinie 76/
769/EWG und insbesondere der Richtlinie 1999/51/EG
geändert werden.

(4) Eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates wird Maßnahmen im Hinblick auf Schiffe
vorsehen, die mit zinnorganischen Verbindungen behan-
delt wurden.

(5) Richtlinie 94/25/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (5) betrifft Sportboote; für sie sollen dieselben
Beschränkungen gelten wie für alle anderen Boote.

(6) Diese Richtlinie berührt nicht die Gemeinschaftsvor-
schriften über Mindestanforderungen zum Schutz der
Arbeitnehmer in Richtlinie 89/391/EWG des Rates (6)
und in den sich darauf stützenden Einzelrichtlinien,
insbesondere Richtlinie 90/394/EWG des Rates (7),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 1999/38/EG (8),
sowie Richtlinie 98/24/EG des Rates (9) zum Schutz von
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor chemi-
schen Arbeitsstoffen bei der Arbeit.

(7) Diese Richtlinie berührt nicht die Gemeinschaftsvor-
schriften über die Verwendung zinnorganischer Verbin-
dungen in Kunststoffen, die in der Richtlinie 90/128/
EWG der Kommission vom 23. Februar 1990 über Mate-
rialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu
kommen (10), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2002/
17/EG (11), aufgeführt sind.

(8) Die Maßnahmen dieser Richtlinie stehen im Einklang mit
der Stellungnahme des Ausschusses zur Anpassung von
Richtlinien zur Beseitigung der technischen Handels-
hemmnisse für gefährliche Stoffe und Zubereitungen an
den technischen Fortschritt —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Richtlinie 76/769/EWG wird, wie im nachste-
henden Anhang dargelegt, an den technischen Fortschritt ange-
passt.
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Artikel 2

Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis spätestens 31. Oktober 2002 die Vorschriften, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in
Kenntnis. Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Januar 2003 an.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten dieser Bezugnahme.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 9. Juli 2002

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

In Anhang I der Richtlinie 76/769/EWG erhält Nummer 21 folgende Fassung:

„Zinnorganische Verbindungen 1. dürfen nicht als Stoffe oder Komponenten von Zubereitungen in den
Verkehr gebracht werden, wenn sie als Biozide in Farben wirken, deren
Bestandteile chemisch nicht gebunden sind.

2. dürfen nicht als Stoffe oder Komponenten von Zubereitungen in den
Verkehr gebracht oder verwendet werden, die als Biozide dazu dienen,
an folgenden Gegenständen den Bewuchs durch Mikroorganismen,
Pflanzen oder Tiere zu verhindern:

a) an allen Fahrzeugen unabhängig von ihrer Länge, die auf Seewas-
serstraßen, Wasserstraßen im Küsten- und Ästuarbereich, Binnen-
wasserstraßen sowie Seen eingesetzt werden;

b) an Kästen, Schwimmern, Netzen sowie anderen Geräten oder
Einrichtungen für die Fisch- und Muschelzucht;

c) an völlig oder teilweise untergetauchten Geräten oder Einrich-
tungen jeder Art.

3. sind nicht zugelassen als Stoffe oder Komponenten von Zuberei-
tungen, die zur Aufbereitung von Brauchwasser bestimmt sind.“



II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 10. Juli 2002

über eine finanzielle Beihilfe der Gemeinschaft im Rahmen der Tilgung der klassischen Schweine-
pest in Deutschland im Jahr 1999

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 2552)

(Nur der deutsche Text ist verbindlich)

(2002/577/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 90/424/EWG des Rates vom 26.
Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich (1),
zuletzt geändert durch die Entscheidung Nr. 572/2001/EG (2),
insbesondere auf Artikel 3 Absätze 3 und 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) 1999 sind in Deutschland Herde der klassischen Schwei-
nepest aufgetreten; das Auftreten dieser Seuche stellt eine
große Gefahr für den Schweinebestand in der Gemein-
schaft dar. Als Beitrag zur möglichst raschen Tilgung der
Krankheit kann die Gemeinschaft dem betroffenen
Mitgliedstaat für zuschussfähige Ausgaben eine finan-
zielle Beihilfe gewähren.

(2) Unmittelbar nach der amtlichen Bestätigung der klassi-
schen Schweinepest haben die deutschen Behörden
mitgeteilt, dass geeignete Maßnahmen getroffen wurden,
darunter die in Artikel 3 Absatz 2 der Entscheidung 90/
424/EWG genannten.

(3) Am 26. Juli 2000 hat Deutschland einen Antrag auf
Erstattung vorgelegt, der am 2. August 2000 aufge-
nommen wurde und dem Nachweise für die Deutschland
1999 auf seinem Hoheitsgebiet insgesamt entstandenen
Ausgaben beigefügt sind.

(4) Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1258/1999 des Rates (3) werden Veterinär- und Pflanzen-
schutzmaßnahmen, die nach Gemeinschaftsvorschriften
durchgeführt werden, von der Abteilung Garantie des
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft finanziert. Die Finanzkontrolle dieser
Maßnahmen unterliegt Artikel 8 und Artikel 9 der
genannten Verordnung.

(5) Es ist jetzt angebracht, den Betrag der finanziellen
Beihilfe der Gemeinschaft festzulegen.

(6) Die in der vorliegenden Entscheidung vorgesehenen
Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des
Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und
Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Deutschland erhält eine finanzielle Beihilfe von höchstens
834 000 EUR als Gemeinschaftszuschuss zu den zuschussfä-
higen Ausgaben, die 1999 im Rahmen der Maßnahmen zur
Tilgung der klassischen Schweinepest entstanden sind.

Artikel 2

Der Gemeinschaftszuschuss wird Deutschland im Anschluss an
die Annahme der vorliegenden Entscheidung ausgezahlt.
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Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet.

Brüssel, den 10. Juli 2002

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 10. Juli 2002

zur Änderung der Entscheidung 2002/199/EG zur Festlegung der Veterinärbedingungen und Vete-
rinärbescheinigungen bei der Einfuhr von lebenden Rindern und Schweinen aus bestimmten

Drittländern

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 2553)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/578/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 72/462/EWG des Rates vom 12.
Dezember 1972 zur Regelung tierseuchenrechtlicher und
gesundheitlicher Fragen bei der Einfuhr von Rindern,
Schweinen, Schafen und Ziegen, von frischem Fleisch oder von
Fleischerzeugnissen aus Drittländern (1), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1452/2001 (2), insbesondere auf
Artikel 8 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 72/462/EWG
können die Gesundheitsbedingungen bestimmter
Drittländer in Bezug auf Brucellose, Enzootische Rinder-
leukose und Tuberkulose als den Gemeinschaftsvor-
schriften gleichwertig anerkannt werden.

(2) Kanada hat Angaben über sein Programm zur Anerken-
nung der amtlichen Leukosefreiheit von Beständen
mitgeteilt.

(3) Die Tschechische Republik hat Angaben über ihr
Programm zur Anerkennung der amtlichen Leukosefrei-
heit mitgeteilt.

(4) Die von Kanada und der Tschechischen Republik gebo-
tenen Garantien hinsichtlich der Enzootischen Rinderleu-
kose können als den Garantieanforderungen für den
innergemeinschaftlichen Handel gleichwertig angesehen
werden.

(5) Die zuständigen kanadischen und tschechischen Vete-
rinärbehörden haben sich verpflichtet, der Kommission
umgehend jede geplante Änderung der genannten
Programme mitzuteilen.

(6) Die Entscheidung 2002/199/EG (3) der Kommission ist
entsprechend zu ändern.

(7) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang VI der Entscheidung 2002/199/EG wird durch den
Anhang dieser Entscheidung ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung tritt am 60. Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 10. Juli 2002

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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Tuberkulose Brucellose ERL

ISO-Code Land
Bestand Gebiet oder

Land Bestand Gebiet oder
Land Bestand Gebiet oder

Land

ANHANG

„ANHANG VI

Anforderungen für die Anerkennung von Rinderbeständen, Ländern und Gebieten als amtlich seuchenfrei

(Es gilt Abschnitt A oder Abschnitt B)

Abschnitt A

1. Tuberkulose und Brucellose: Anhang A der Richtlinie 64/432/EWG des Rates

2. Enzootische Rinderleukose (ERL): Anhang D der Richtlinie 64/432/EWG.

Abschnitt B: Gleichwertigkeit

1. Das amtliche Kontrollprogramm des Ausfuhrdrittlands wird als den Anhängen A und D der Richtlinie 64/432/EWG
gleichwertig anerkannt.

2. Die folgenden amtlichen Kontrollprogramme wurden als gleichwertig anerkannt:

CA Kanada — — — — X —

CZ Tschechische Republik — — — — — X“
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